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Antrag der Kommission 
· Eintreten 

Proposition de la commlss/on 
Entrer en matl~re 

BOrer, Berichterstatter: Die vorberatende Kommission hat 
am 6. November Im Beisein von Herrn Bundesrat Schlumpf 
und den Vertretern des Bundesamtes für Verkehr die Vor
lage betreffend Aenderung des Arbeitszeitgesetzes behan
delt. Obwohl die vorliegende Teilrevlslon des Arbeitszeit
gesetzes nichts grundlegend Neues bringt, gab sie in der 
Kommission doch zu einigen Diskussionen Anlass. 
Wir dürfen vorerst festhalten, dass die Anfänge einer ge
setzlichen Regelung der Arbeits- und Ruhezeit bei den 
schwelzerlachen Verkehrsunternehmen bis Ins Jahr 1872 
zurückreichen. 1890 trat dann ein Gesetz In Kraft, das die 
tägliche Arbeitszeit .auf 12 Stunden festlegte und 52 Ruhe
tage vorschrieb. 1902 wurde die Arbeitszeit auf 11 Stunden 
festgelegt und ein achttägiger Erholungsurlaub eingeführt. 
Im Jahre 1920 wurde das erste Arbeitszeltgesetz einge
führt mtt einer täglichen Arbeitszeit von acht Stunden und 
Ferien von ein bis drei Wochen. in den Jahren 1948, 1956 
und 1964 wurden Anpassungen vorgenommen, um dann im 
Jahre 1971 einem neuen Bundesgesetz über die Arbeit in 
Unternehmen des öffenttlchen Verkehrs, eben dem jetzt 
gültigen Arbeitszeltgesetz, Platz zu machen .. Dieses neue 
Gesetz hat sich grundsätzlich bewährt. Es schien dem 
Gesetzgeber richtig, die Vorschriften über die Arbeits- und 
Ruhezeit in den Verkehrsbetrieben nicht in einer Verord
nung zum Arbeitsgesetz, sondern in einem eigenen Gesetz 
zu regeln. Vor allem auch das Fehlen von Gesamtarbeits
verträgen im Sektor des öffentlichen Verkehrs verlangt 
eine solche einheitliche Regelung. Es ist offensichtlich, 
dass der grösste Teil des Personals des öffentlichen Ver
kehrs unangenehme Dienstzeiten auf sich zu nehmen hat, 
so vor allem die Nachtarbeit, den Sonntagsdienst und die 
fehlende Fünftagewoche. Aber auch mit Bezug auf die 
Betriebssicherheit ist eine Regelung der Arbeitszeit, der 
Ruh'etage und der Ferien eindeutig notwendig. Dem Ar
beitszeitgesetz sind unterstellt: die PTT-Betriebe, die SBB 
sowie die konzessionierten Elsenbahn-, Trolleybus-, Auto
mobil-, Schiffahrts- und Luftseilbahnunternehmen. Entspre
chend gilt dieses Gesetz für die Arbeitnehmer dieser Un
ternehmen. Der Anstoss zur heutigen Teilrevision ergab 
sich aus der neuen Ruhetags- und Ferienordnung des 
Bundes, die ab 1. Januar 1979 respektive 1. Januar 1981, in 
zwei Etappen, in Kraft getreten ist 
Ebenso hat der Bundesrat dem Bundespersonal ab 1. Ja
nuar 1978 62 Ruhetage gewährt Da nun die PTT-Betriebe 
und die SBB ebenfaHs in den Genuss dieser neuen Bun
desregelung kommen, ist es verständlich, dass auch die 
anderen, dem Arbeitszeitgesetz unterstellten Unternehmen 
diese Regelung anstreben, dies insbesondere, da zwei 
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Drittel des dem Arbeitszeltgesetz unterstellten Personals 
dem Bundespersonal, also den SBB unnd den PTT, angehö
ren. Ohne eine entsprechende Gesetzesänderung wäre 
das Personal der privaten. Transportunternehmen schlech
ter gestellt, und das ohnehin bestehende Ungleichgewicht 
zwischen SBB- und PTT-Personal einerseits und dem Per
sonal der privaten Transportunternehmer anderseits in 
den Arbeitsbedingungen würde erneut verstärkt. Ebenso 
wirkt sich diese Ungleichheit auf die Personalrekrutierung 
aus. In der Kommission war man sich einig, dass eine An
passung notwendig sei. Mit Bezug auf das Ausmass und 
die Form der Anpassung war man geteilter Meinung. Die 
Erhöhung der Zahl der Ruhetage von 60 auf 62 war unbe
stritten. Für die neue Ferienregelung Ist Im Gesetzesent
wurf eine Anpassung an die Bundesregelung In zwei Etap
pen vorgesehen, und zwar gilt: für die Jahre 1981 und 1982 
vier Wochen Ferien bis zum 20. Altersjahr, drei Wochen 
bis zum 30., vier Wochen ab dem 30. und fünf Wochen ab 
dem 50. Altersjahr; dann Im Jahre 1983 dasselbe Verhält
nis, wie es Im Bund nun gilt, nämlich vier Wochen Ferien 
bis zum 50. Altersjahr, fünf Wochen ab dem 50. und sechs 
Wochen ab dem 60. Altersjahr. Dieses etappenweise Vor-: 
gehen wurde an einer Einigungskonferenz mit den Interes
sierten Verbänden am 15. November 1979 ausgehandelt 
Der Bundesrat schlägt nun in Artikel 14 Absatz 1 vor, den 
Minimalanspruch von vier Wochen bezahlte Ferien in 
einem Gesetz zu verankern, ebenso den Grundsatz der 
fünften und sechsten Ferienwoche. Hingegen will er die 
Festlegung der Altersgrenze, ab welcher der erhöhte Fe
rienanspruch gelten soll, auf dem Verordnungsweg regeln. 
Die Mehrheit der Kommission möchte aber an der Festle
gung dieser Altersgrenze Im Gesetz festhalten, dies In der 
Meinung, dass eine weitere Verschiebung der Altersgren
zen, wenn sie notwendig werden sollte, wieder durch eine 
Gesetzesrevision geregelt werden soll. Der Bundesrat will 
sich hier freie Hand bewahren, um diese Altersgrenze In 
eigener Kompetenz anpassen zu können. Eine Kommis
sionsminderheit möchte heute die sechste Ferienwoche 
noch nicht gesetzlich verankern, dies In der Meinung, dass 
damit eine Signalwirkung gegeben würde, die andere Ver
bände zum Nachziehen veranlassen würde. 
Die Kommissionsmehrheit hat sich dem Vorschlag des 
Bundesrates angeschlossen, einesteils, um damit ntcht 
wieder Unterschiede zwischen PTT, SBB und privaten 
Transportunternehmen zu schaffen, anderseits aber auch 
aus der Ueberzeugung, dass aus arbeitsmedizlnischen 
Gründen vor allem für die älteren Arbeitnehmer In den 
Verkehrsbetrieben, die in den meisten Fällen nicht in an
derer Welse ,entlastet werden können und den unregel
mässlgen Früh-, Spät- und Nachtdienst bis zum Uebertritt 
In den Ruhestand zu leisten haben, die sechste Ferienwo
che angemessen wäre. Im weiteren ist festzuhalten, dass 
die Gesetzesänderung, vor allem· die neue Ferienordnung, 
zu einer gewissen Personalvermehrung In den Betriebs
diensten der Verkehrsunternehmen führen wird. Sie dürfte 
sich im Rahmen von 1 Prozent halten. Natürlich hat dies 
auch für kleinere Unternehmen seine Auswirkungen. Vor 
allem der Verband der Schweizerischen Seilbahnunterneh
mungen machte auf die betrieblich und verkehrlich grund
legend anderen Arbeitsverhältnisse aufmerksam.. Zudem 
hätten sie keine Defizitdeckung dur,ch die öffentliche 
Hand. In dieser Richtung zlelt denn auch der Antrag Schil
le, der hier die Möglichkeit einer weiteren Fristverlänge
rung zur Einführung der neuen Regelung schaffen will. Der 
Antrag Schüle ersetzt den Minderheitsantrag zu Artikel 27 
Absatz 1. Vom Bundesamt für Verkehr wurde an der Kom
missionssitzung darauf hingewiesen, dass ein entspre
chender Vorstoss unter Artikel 27a einzuordnen wäre. 
Abschliessend kommt die Kommission zur Ueberzeugung, 
dass die Gesetzesvorlage einer Notwendigkeit entspricht. 
Sie ist sich bewusst, dass vor allem die bereits beim Bun
despersonal heute schon geltende Ordnung dieses Nach
ziehen. verursacht hat. Glelchzeltlg anerkennt sie die Be
rechtigung der Forderung des Personals aller Verkehrsbe-

triebe für eine zeitgemässe, Ihren speziellen Verhältnissen 
angemessene Lösung bezüglich Arbeitszeit, der Ruhetage 
und der Ferienordnung. 
Die Kommission einpfiehlt einstimmig, auf die Vor
lage einzutreten. 

M. Gloor, rapporteur: Si~eant a Berne le jeudl apres-midl 
6 novembre 1981, votre commission a entendu las expli,ca
tions clrconstanclees de M. Leon Schlumpf, conseiller fe
deral, chef du Departement federal des transports, des 
communications et de l'energle, et de M. Fritz Bürki, di
recteur suppleant de !'Office federal des transports. Nous 
las remercions pour las precislons et renselgnements 
completant !'excellent message en deliberatlon. 
II s'aglt an fait d'une solutlon d'entente entre las syndlcats 
du personnel de la fonctlon publique et las entreprlses de 
transports prives, qul a ete reallsee lorsque M. Willi Rit
schard, conseiller federal, etalt a la t~te de ca departe
ment II faut ajouter qua, m6me si les revendlcatlons con
cernant las deiais ne sont pas entierement satisfaltes, 
cette modlficatlon de la loi sur la duree du travail est un 
progres certaln. 
C'est le 1er Janvler 1977 que le Conseil federal a elargl le 
droit du personnel· de la Confederation aux Jours de repos, 
dont le nombre passa de 60 a 62 Jours par annee civile. Et 
il fut aussl tenu compte du falt qua ce mäme personnel ne 
connalssalt pas a l'epoque la semaine de cinq Jours. II 
faut ajouter, pour Atre complet, qu'II s'aglt an fait des 
deux tiers de ce personnei qui a beneficie, a partir du 
debut de l'annee 1977, de cette nouvelle reglementatlon 
des Jours de repos. Par contre, c'est avec quatre annees 
de retard que le personnei des entreprlses de transports 
prives (.chemlns de fer, transports communaux, funicu
laires, entreprises d'automobiles concesslonnaires, com
pagnies de navlgation) pourra enfin beneflcler de 62 Jours 
de repos au 1er Janvler 1981. 
C'est an 1971 deja qua las syndlcats ont revendique 62 
Jours de repos mais, dans 1'-lntervalle, ce drolt s'est deve
loppe pour les agents des adminlstratlons publlques et les 
travailleurs du secteur prlve. En Juin 1979 et a la demande 
des representants des travailteurs, la maJorite de ia com
mlssion chargee de l'etude de la loi sur la duree du travail 
a propose une adaptation de celle-ci a la r~lementatlon 
concernant ies Jours de repos et les vacances du person
nei de la Confederatlon d'apres le calendrier suivant: au 
1er janvier 1981, 62 Jours de repos, ca qui nous donnera 
an premiere etape 4 semaines jusqu'a l'äge de 20 ans, 3 
semalnes Jusqu'a l'äge de 29 ans, 4 semaines des l'äge de 
30 ans et 5 semaines dllls l'äge de 50 ans. 
La deuxleme etape de la prolongatlon du droit aux va
cances sera realisee a partlr du 1er Janvier 1983, soft: 4 
semaines Jusqu'a l'äge de 49 ans, 5 semalnes des l'äge de 
50 ans et 6 semaines des l'äge de 60 ans. La majorlte des 
-cantons ont approuve cette modlfication au cours de la 
procedure de consultatlon. 
Le regime des vacances a inclte l'e Conseil federal, et ceia 
apres de longs pourparlers avec las syndlcats du person
nel de la fonction pi.lblique, a prevoir une amelloration an 
deux etapes au cours de 1978. La premiere etape, qul fut 
realisee le 1er Janvier 1979, comportait las vacances sui
vantes: 4 semaines jusqu'a l'äge de 20 ans, 3 semalnes 
jusqu'a l'äge de 29 ans, 4 semaines a partir de l'äge de 30 
ans et 5 semaines a partlr de l'äge de 50 ans. La seconde 
etape, qui entrera en vlgueur le 1er Janvler 1981, prevolt 
las vacances suivantes: 4 semaines Jusqu'a l'äge de 49 
ans, 5 semaines a partlr de l'ilge de 50 ans et 6 semaines 
a partlr de 60 ans. II faut rappeier qua le nouveau r~lme 
des vacances est aussl valable uniquement pour le per
sonnel federai. C'est pourquoi le projet du Conseil federal 
prevoit d'appiiquer avec un retard de deux·ans le nouveau 
r~ime des vacances au personnel des entreprlses de 
transports prlves. La premiere etape de l'ameiioratlon des 
vacances entrera en vigueur au 1er Janvier 1981 (Confede-
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ratlon 1er janvler 1979) et la seconde au 1er janvler 1983 
(Confederatlon 1er Janvler 1981). II faut ajouter que, dans 
l'economie privee, il a ate procede a d'lmportants arrange
ments contractueis concernant la duree du travall, qui 
prevolent moins de 44 heures par semaine, avantage qu'il 
n'a pas ete possible jusqu'icl d'accorder au personnel de 
la Confederatlon. Voila pourquoi, dans l'lndustrle metalh.ir
glque et des machlnes, par exemple, la semalne de 42 
heures sera lntroduite le 1er janvler 1983, alors que dans 
d'autres secteurs contractuels la semaine de 40 heures 
est deja acqulse. 
Au sujet de la slxleme semaine de va·cances, rendue ne
cessalre par les cadences de travall et la tenslon ner
veuse, II a ete releve a differentes reprlses qu'elle n'etalt 
guere connue pour les travallleurs äges de plus de 60 ans, 
dans l'economle prlvee. En fait, mäme par la sixleme se
maine de vacances, le Conseil federat n'accorde donc 
aucun allegement au personnel de la Confederatlon et au 
personnel des entreprlses de transport prlvees qul n'exlste 
pas deja sous la mäme forme ou sous une- autre forme 
aussl dans des secteurs contractuels de l'economie prl
vee. 
Au sein de la commlssion, apres un interessant debat, 
i'entree en matlere a ete decidee sans opposltfon, mais un 
debat a surgl au cours de ia dlsct.isslon de certains artl
cles. Vous venez d'entendre les expllcatlons tres com
pletes du rapporteur de langue allemande en ce qul con
ceme les artlcles et les dlfferents amendements, Je n'y 
revlendral pas. Je reprendral les detalls lors de la dlscus
slon, cecl pour gagner du temps. 
lt faut blen convenir que cette modlflcatlori de lol est fort 
modeste. Elle est le frult d'un .compromis que Je quallfleral 
d'lntelllgent Desequllibrer ces modiflcatlons, c'est a notre 
sens compromettre quelque peu les effets lileneflques. Ces 
modlflcations entraineront une falble augmentatlon de l'ef
fectif du personnel, du falt mime de l'amelloratlon ~u re
glme des Jours de repos et des vacances. S'aglssant des 
grandes entreprlses, ces · changements se tradulront par 
une hausse de 1 pour cent des charges afferentes au 
personnet. Aussl vous prlons-nous d'entrer en matlere sur 
cette modlflcatlon de la lol sur la duree du travail. 

Vlzeprisldentln: Das Wort haben die Fraktionssprecher. 

Zwygart: Da wir In den öffentlichen Betrieben keine Ge
samtarbeitsverträge haben, wurde die vorllegende Geset
zesänderung notwendig. Diese Teilrevision Ist bloss eine 
Anpassung aller öffentlichen Verkehrsbetriebe an die 
schon bestehende Ordnung bei den SBB, bei den PTT und 
bei der BLS. Dieses Gesetz soll vor allem der Betriebssi
cherheit und au.eh der Gesundheit des Menschen dienen, 
damit keine übermüdeten Leute Im Fahrdlerist ihre Arbeit 
tun müssen. 
Die: Vorlage bringt somit nichts Neues. Sie möchte nur 
durchweg für gleiche> Arbeit' gleiche Rechte schaffen. 
Dass man dem Gesetz gegenüber von Arbeitgeberseite mit 
Zurückhaltung begegnet, Ist verständlich, werden doch In 
der Privatwirtschaft dank einer gewissen Signalwirkung 
mit der Zelt entsprechende Anpassungen verlangt werden. 
Auf der anderen Seite wären die Gewerkschafter gerne 
noch weitergegangen. Wir haben also hier eine ausgespro
chene Kompromisslösung vor uns. Beide Selten mussten 
Ihre Forderungen- dem Verhandlungspartner angleichen. 
Die unabhängige und evangelische Fraktion schllesst sich 
der einstimmigen Kommission an und stimmt der Vorlage 
über das Arbeitszeitgesetz zu. 
lJm bei der Detailberatung nicht noch einmal das Wort zu 
ergreifen, möchte Ich bekanntgeben, dass wir bei Artll<el 
14 dem Entwurf des Bundesrates und also der Minderheit 1 
zustimmen, weil wir finden, der Vorschlag der Mehrheit sei 
eine juristische Fehlkonstruktion. 

M. Carobblo: Le groupe du Partl du travall, du Partl socla
llste autonome et des Organisations progressistes de 

Suisse est pour l'e_ntree en matiere sur le message en dls
cusslon. 
Nous conslderons, en effet, comme les rapporteurs l'ont 
deja releve a cette trlbune, que la modiflcatlon proposee 
par le Conseil fadäral se justlfle et s'lmpose, et ce pour 
deux motlfs prlnclpaux qul constituent aussl, partlellement 
du molns, l'argumentatlon avancee dans son message par 
le Conseil federal. En premler lleu, parce qu'II· s'aglt, de la 
part du personnel concemä, de revendlcatlons dont le 
blen-fonde ne peut pas ätre conteste. Cela vaut aussi pour 
la modlflcatlon concemant les 62 jours de repos mais- aus
sl et surtout pour la propositlon demandant d'augmenter 
le nombre de semalnes de vacances. Cette revendlcatlon 
est Justlfiee soit sur le plan d'une amelloratlon des condi
tlons de travall du personnel soumls a la loi, en particulier 
du personnel des entreprlses concesslonnalres de che.
mlns de fer, des trolleybus, des servlces automobiles, de 
navlgation et de telepheriques, solt pour des ralsons te
nant a la medeclne du travall. Du raste, cette revendica
tlon va dans le mime sens que l'lnitlatlve populalre pour 
les vacances, que nous avons activement soutenue. 
Le deuxleme motlf est le sulvant: II s'agit d'etendre, en 
partlculler au personnel des entreprlses privees de trans
port, les condltions en matlere de Jours de repos et de 
vacances que le personnel des PTT et des chemlns de fer 
connait dejä depuis des annees, depuls 1977 exactement, 
de mime que le personnel de l'adminlstratlon fedärale. 
II an räsulte qu'II n'y a plus aucun motlf de retarder la 
modlflcatlon proposee, d'autant plus que,. mäme dans 
l'economle prlvee, comme cela resulte de certalns con
trats collectifs recemment slgnes, on va dans la mäme 
dlrectlon. SI nous avanc;:ons une räserve, elle conceme ie 
retard avec lequel les- proposltlons qul nous sont sou
mlses, seront mlses en vlgueur. En effet, comme le dlt le 
message du Conseil federal, les assoclatlons du personnel 
proposalent l'entree en vlgueur des modlficatlons concer
nant les Jours de repos et las vacances deja a partlr du 
1er janvler 1980. La date retenue pour l'lntroduction de la 
modlficatlon sur les Jours -de repos et pour la premlere 
etape de la reglementatlon sur les vacances est, au con
traire, le 1er Janvler 1981. Nous prenons acta que le ·retard 
est dQ aux dlscussions qul se sont deroulees entre les 
partenalres soclaux et qu'enfln ies assoclatlons du per
sonnel ont adhere ä la solutlon proposee. 
Nous prenons ägalement acte du falt qua les assoclatlons 
du personnel ont flnl par donner leur adhesion, pour ca 
qul conceme la reglementatlon des vacances, a la solu
tion en deux etapes, acceptant alnsl la disposltlon selon 
laquelle la deuxieme etape sera une realltä seulement ä 
partfr du 1er janvler 1983. Pour notre part, nous aurlons 
souhalte l'entree en vlgueur du nouveau rägime au molns 
a partlr du 1er Janvier 1981 .• 
Malgre cela, nous appuyons la solutlon qul est sortle des 
nägoclatlons entre les partenalres soclaux, an partlculler 
de la seance de coriclllatlon, et qul s'est concretlsee dans 
la propositlon du Conseil fäderal; mals nous nous oppo
sons loglquement a toutes les propositlons vlsant a retar
der ulterleurement l'appllcatlon complete de la nouvelle 
räglementatlon sur les vacances du petsonel soumls a la 
lol en discusslon ou a en redulre la portee. 
Tout en comprenant les problemes que la nouvelle regle
mentatlon pourralt creer pour certalnes entreprlses prl
vees de transport, nous sommes d'avls que l'on ne peut 
pas contlnuer a penallser le personnei en lul refusant un 
reglme de vacances plus que justifle. Du raste, sl la con
sequence conslste en une augmentation de l'effectlf glo
bal du personnel de 1 pour cent, nous conslderons une 
telie eventuallte comme supportable, et finalement Interes
sante du polnt de vue du niveau de l'emplol et d'une mell
leure efflcacite du service. Nous nous opposons donc a la 
proposltlon de mlnorltä Schille, a l'artlcle 27a, 2e allnea, 
qul a preclsement pour but de retarder de trois ans, apres 
le 1er Janvler 1983,' ientree en vigueur definitive de la mo
dlflcatlon complete du räglme des vacances. 
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Quant ä savoir si la reglementation concemant l'äge ä 
partlr duquel les travailleurs auront droit ä clnq ou slx 
semaines doit Atre flxee dans la loi ou renvoyee a l'ordon
nance d'appllcatlon, nous nous rallions a cette deuxleme 
eventuallte. En effet, nous prenons acta de l'lntentlon du 
Conseil federal de fixer pour le moment cet äge a 50 ans 
pour les clnq semalnes et a 60 ans pour las slx semaines. 
Ce qul constltue un premier pas posltif. Mais nous 
sommes de l'avls, comme II est dlt dans le message, qua 
le falt de renvoyer a l'ordonnance cette matlere permet
tralt, avec des ,negoclatlons prealables entre !es parte
naires soclaux et avec la commlssion de la lol sur la du
ree du travall, d'adapter plus facilement et plus rapide
ment ces dlsposltlons-la a l'evolutlon de la situation en 
matläre de reglementatlon des vacances. Nous sommes 
evidemment opposes a la propositlon de la mlnorlte II qui 
conslste a blffer l'lntroduction d'une sixieme semaine de 
vacances a partlr de 60 ans. Avec toutes ces considera
tions, notre groupe votera I'entree en matlere et la ioi et 
s'opposera aux propositions de minorite que j'al citees. 

VlzepräsldenUn: Der Kommissionspräsident, Herr Bürer, 
verlangt nochmals das Wort für eine Bemerkung. 

Biirer, Berichterstatter: Ich muss Sie darauf aufmerksam 
machen, dass in der Fahne, die Sie in den Händen haben, 
ein Fehler enthalten Ist. In Artikel 14 Absatz 1 helsst es 
beim Mehrheitsantrag: «Der Ferienanspruch wird im Ge
setz festgelegt». Das ist falsch. Dieser Antrag der Mehr
heit lautet: «Dieser Anspruch erhöht sich auf fünf Wochen 
vom Beginn des Kalenderjahres, in dem er das 50. Alters
jahr vollendet hat, und auf sechs Wochen auf Beginn des 
Kalenderjahres, in dem er das 60. Altersjahr vollendet 
hat.» Dies zur Orientierung und zur Klärung der Situation, 
damit nicht unnötige Juristische Diskussionen entstehen. 

Renschler: Die sozialdemokratische Fraktion tritt auf die 
Vorlage ein und stimmt Ihr In der Fassung des Bundes
rates vollumfängllch zu. Zwar entspricht die Inkraftsetzung 
dei' von 60 auf 62 erhöhten Zahl der Ruhetage und der 
verbesserten Ferienregelung keineswegs den ursprüngli
chen Begehren der Personalverbände. Die 62 Ruhetage 
hätten schon ab 1. Januar 1980 Gültigkeit haben sollen; 
ebenso wär beabsichtigt, die erste Etappe der Verbesse
rung der Ferienregelung in diesem Jahr - also 1980 - zu 
_verwirklichen. In der paritätisch zusammengesetzten Ar
beitszeltgesetz-Kommission machten die Personalvertreter 
ein erstes Zugeständnis an die Vertreter der Arbeitgeber
seite. Es wurde beschlossen,. die zweite Etappe der neuen 
Ferienregelung nicht schon 1981, sondern erst 1982 In Kraft 
zu setzen. Die Arbeitgebervertreter waren dennoch nicht 
bereit, dem Kompromiss zuzustimmen. Mit billigen Ausre
den wie Zeitmangel zum Studium der Vorschläge der Per
sonalverbände - dabei lagen diese Vorschläge schon eini
ge Monate vor - und auch mit dem Wunsch auf Durchfüh
rung einer Umfrage unter den Mitgliedern versuchte die 
Arbeitgeberseite, die Verhandlung hinauszuzögern. Es be
durfte ausserhalb der Arbeitszeltgesetz-Kommission einer 
Einigungskonferenz unter dem Vorsitz des Vorstehers des 
Eidgenössischen Verkehrs- und Energlewlrtschaftsdepar
tementes, um das Resultat zu erzielen, das nun vorliegt 
Dieses Resultat wurde einvernehmllch an dieser Eini
gungskonferenz· sanktioniert. Es enthält aber zwei weitere 
Konzessionen der Personalverbände: die Verwirklichung 
der 62 Ruhetage und der ersten Etappe der neuen Ferien
regelung wird erst auf den 1. Januar 1981 In Kraft gesetzt, 
und die zweite Etappe der Ferienregelung wird sogar auf 
Anfang 1983 hinausgeschoben. Um so erstaunlicher finde 
Ich es, dass nun die Arbeitgebervertreter hier im Rat mit 
Anträgen versuchen, die Vorlage noch mehr zu ver
schlechtern. Es geht hier um drei Anträge, erstens die 
Festschreibung der Altersgrenze für die Gewährung der 
fünften und sechsten Ferienwoche Im Gesetz, statt wie 
nach Vorschlag Bundesrat und Einigungskonferenz eine 

Regelung in der Verordnung, zweitens die Streichung der 
sechsten Ferienwoche, und drittens die Schaffung einer 
Ausnahmeregelung, womit die zweite ·Etappe der Ferienre
gelung um bis zu drei Jahre, also bis 1986, blockiert wer
den könnte. Solche Anträge lassen sich kaum mit der von 
Arbeitgeberseite vlelgepriesenen sogenannten Sozialpart
nerschaft in Einklang bringen. Mit diesen Anträgen wird 
das Verhandlungsergebnis zwischen Arbeitgeber- und Per
sonalvertretern desavouiert Auch der Sinn solcher Ver
handlungen wird grundsätzlich in Frage gestellt. Es ist fer
ner auch anzunehmen, dass die Verschlechterungsanträge 
den Antragstellern hier Im Rat von jenen Arbeitgeberkrei
sen suggeriert worden sind, die an der Einigungskonfe
renz dem Kompromfss zugestimmt haben. Dafür gibt es 
nach meiner Meinung nur eine Qualifikation: es wird da 
ein übles Doppelspiel getrieben; nach vorne tut man so, 
als ob man einverstanden wäre, und hintenherum setzt man 
die Opposition in Bewegung. 
Die Erhöhung der Zahl der Ruhetage und des Ferienan
spruchs, wie sie der Bundesrat dem Parlament unterbrei
tet, entspricht der allgemeinen Tendenz Im öffentlichen 
und privatwirtschaftlichen Bereich. Von einem Vorprellen 
kann keine Rede sein (In der Kommission wurde diese Be
hauptung aufgestellt), vielmehr soll mit der Gesetzesände
rung .einem Nachholbedarf Rechnung getragen werden. 
80 Prozent der dem AZG (Arbeitszeltgesetz) unterstellten 
Bahnunternehmen des allgemeinen öffentlichen Verkehrs 
kennen bereits die 62 Ruhetage. Zwei Drittel des Perso
nals,. das unter das AZG fällt, gehören zum Bundesperso
nal (nämlich SBB und PTT). Dieses Personal ist seit Ja
nuar 1977 im Genuss der 62 Ruhetage und hat ab Januar 
1981 Anspruch auf die Ferienregelung, wie sie das AZG 
gemäss Antrag des Bundesrates erst auf 1. Januar 1983 
vorschreibt 
Es geht also darum, der Minderheit - allerdings leider mit 
einer zeitlichen Verzögerung - die Gleichbehandlung zu 
gewähren. In der vorberatenden Kommission wurde gel
tend gemacht, das AZG habe sich mit Mindestvorschriften 
zu begnügen, es sei dann Sache der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer, weitergehende Regelungen• festzulegen. 
Diese Argumentation zielt nach meiner Meinung darauf 
ab, alles beim alten zu lassen. Diese Argumentation wider
spricht aber den tatsächlichen Verhältnissen. 
Im Bereich der öffentlichen Verkehrsunternehmungen sind 
Gesamtarbeitsverträge eine Seltenheit, Gesamtarbeitsver
träge, In denen bessere Arbeitsbedingungen als die ge
setzlichen Mindestnormen vereinbart werden können. Das 
AZG, das Arbeitszeitgesetz, hat eine Gewisse Ersatzfunk
tion für die fehlenden Gesamtarbeitsverträge. Deshalb 
muss es nicht Minimalvorschriften enthalten, sondern sol
che Vorschriften, die tatsächlich zeitgemäss sind, und 
darüber gehen auch die Anträge des Bundesrates nicht 
hinaus. 
Ich bitte Sie Im Namen der SP-Fraktlon, auf die· Vorlage 
einzutreten und den Anträgen des Bundesrates ohne Aen
derung zuzustimmen. 

M. Darbellay: Le groupe PDC votera l'entree en mattere. 
II trouve effectlvement normal que la Confederation qul 
dolt leglferer sur la duree du travall des employes des 
transports publlcs, qu'ils soient federaux ou concession
nalres, les mette progressivement sur le mAme pled que 
les employes de la Confederation. Or ceux-cl ont 
beneflcie. an 1977 et en 1979 d'avantages qul n'ont pas 
encore ete accordes aux employes des transports publlcs 
touJours regls par la lol de 1971. La premiere etape qul 
nous est proposee devrait s'lnscrlre totaiement dans la lol 
et nous nous declarons d'accord. 
Pour la deuxleme etape, le Conseil federal propose 
d'lnscrlre dans Ja lol ie droit pour chacun aux quatre se
maines de vacances et de lalsser a l'ordonnance du Con
seil federal la posslb!llte de fixer a quel äge on pourralt 
avoir drolt a clnq, respectivement a six semalnes de va
cances. Le PDC pense que, puisque la premiere etape 
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est inscrite totalement dans la lol, il n'y a pas de raison 
majeure de ne pas y lnscrire egalement la deuxieme 
etape. Le PDC est de ce fait d'accord avec les quatre 
semaines de vacances pour tous, ies clnq semalnes des 
i'äge de 50 ans. Par contre, quelques divergences ap
paraissent au niveau des six semaines des l'äge de 60 
ans. Certains pensent qu'il faut laisser cette compe
tence aux partenaires soclaux et une petlte majorite, 
dont Je suis, prefererai qua les slx semaines de vacan
ces, des l'äge de 60 ans, solent inscrites dans la ioi. 
Les ralsons ne manquent pas a cette · maniere de faire. 
Vous savez, d'une part, qua les employes pour Iesquels 
rious leglferons aujourd'hul travalllent au moment ou les 
autres se reposent, puisque sur las soixante Jours de re
pos auxquels ils ont droit, vlngt seulement tombent sur 
des Jours :ferles. Vous savez, d'autre part, qu'ils doivent 
travailler souvent a l'exterieur et par tous les temps. Je 
reieveral encore qu'au moment ou l'on parle de plus en 
plus frequemment d'une retraite a la carte, il me semble 
qua cfest faire un tout petlt pas blenvenu, quoique blen 
modeste aussl, en faveur des gens de 60 ans en ieur ac
cordant cette slxleme semaine de vacances. 
Le PDC votera donc l'entree en matlere, II vous invtte a en 
faire autant. 

seiner neuen Ferienordnung diese Aenderung des Arbeits
zeitgesetzes ausgelöst. Das Personal der SBB und der 
PTT kam selbstverständlich von Anfang an In den Genuss 
dieser Neuregelung. Zahlreiche andere Unternehmen 
des öffentlichen Verkehrs haben sich Ihr ebenfalls ohne 
gesetzlichen Zwang unterzogen. Bel den PTT-Betrieben 
führte diese Ferienverlängerung allerdings zu einer Perso
nalvermehrung um 500 Arbeitskräfte. Es ist also offen
sichtlich, dass diese Neuregelung zu einer deutlichen 
Mehrbelastung der Unternehmungen führt. Zahlreiche Ver
kehrsbetriebe stehen unter dem Privileg einer Defizit
garantie durch die öffentliche Hand. Die meisten Betriebe, 
die die Bundesregelung bereits übernommen haben, konn
ten so diese Mehrbelastung wieder auf den Staat abwäl
zen. Nun gibt es jedoch viele andere konzessionierte Un
ternehmen, die die Mehrbelastung selbst zu tragen haben. 
Wenn es sich dann gleichzeitig· um Betriebe handelt, die 
wie die Touristikseilbahnen ganz andere Betriebsverhält
nisse kennen, so wirkt es ausgesprochen störend, wenn 
sie zwangsweise die Maximallösung des Bundes zu über
nehmen haben, ungeachtet der betrieblichen und finan
ziellen Konsequenzen. 
Herr Renschler hat die paritätisch zusammengesetzte Ar
beitszeitgesetzkommisslon erwähnt. Es ist hier natilrllch 
festzuhalten und festzustellen, dass sich die beiden Ar

SchDle: Man darf, man muss sich bei einer solchen Ge- • beltgebervertreter, PTT und SBB, der Stimme jeweils ent-
setzesrevlslon vor Augen halten, welche Zielsetzung die- halten haben; von einer Paritä~ kann in dieser Kommis- . 
sem Gesetzeswerk zugrunde liegt. Das Arbeitszeltgesetz sion nicht gesprochen werden! Die FdP-Fraktlon ist Ober-

. wurde seinerzeit geschaffen, um den besonderen Verhält- zeugt, dass die Ferlenansprilche, so wie dies die Kommls-
nlssen bei den Unternehmen des öffentlichen Verkehrs sionsmehrheit vorschlägt, fest Im Gesetz zu verankern 
Rechnung zu tragen. Die Arbeitnehmer milssen unter sind. Sie -lehnt eine Kompetenzdelegation an den Bundes
Bedingungen arbeiten können, die die Betriebssicherheit rat auf dem Verordnungswege ab. Einerseits ist die Fe
der Verkehrsunternehmungen gewährleisten. Als Kriterium, rienfrage wichtig genug, gesetzlich verankert zu werden, 
wer dem AZG unterstellt wird und wer nicht, ist allein die andererseits ist ja der Bund Arbeitgeber für das SBB-
Konzessionspfllcht eines Unternehmens festgelegt worden. und PTT-Personal, so dass auch aus dieser Sicht die ver-
Das hat in der Folge dazu geführt, dass ein ganzes Sam- antwortung in der Ferienfrage nicht an den Bundesrat de-
melsurlum von Betrleben diesem Gesetz unterstellt wor- legiert werden sollte. Uebrlgens hat gerade diese Woche 
den Ist, Betriebe auch, die zum T'311 wenig oder überhaupt Herr Bundesrat Honegger zur Motion Gioor festgestellt, 
nicht zu vergleichen sind. dass es der Bundesrat grundsätzlich ablehnt, sich in sei-
Das von Herrn Zwygart erwähnte Kriterium der gleichen nem Kompetenzbereich durch das Parlament einengen zu 
Arbeit Ist eben gerade nicht gegeben. Das Spektrum die- fassen. Diese Haltung Ist sicher richtig, zeigt aber auch, 
ser Betriebe reicht von den Schweizerischen Bundesbah- dass von einer Delegation der Kompetenzen in der Ferien-
nen mit ihrem 24-Stunden-Betrleb bis zur Schönwettertou- frage abzusehen ist. 
ristlksellbahn, und die äusseren Antorderungen an das Weil es hier um den Erlass von Mindestvorschriften geht, 
Betriebspersonal sind denn auch völlig verschieden. Wäh- und weil -es gilt, auf die differenzierten Betriebsstrukturen 
rend das Dienstpersonal der SBB belsplelsweise praktisch der Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs Rilckslcht 
rund um die ·Uhr zu arbeiten hat, kennt man bei vielen zu nehmen, und weil auch die wirtschaftlichen Gegeben-
Schlffahrts- und Seilbahnunternehmen keine Nachtarbeit. halten berilcksichtlgt werden müssen, tritt die FdP-Frak-
Die Sonne ersetzt hier vielfach die Uhr. Damit ist aber tion ein 
auch schon gesagt, dass die Unterstellung dieser ver-
schiedenartigen Unternehmungen unter ein und dasselbe 1. für eine Regelung im Gesetz und nicht In der Ver-
Betriebssicherheitsgesetz grundsätzlich problematisch ist. ordnung, 
_Eine zweite Problematik ergibt sich daraus, dass nicht 2. für einen Verzicht auf die gesetzliche Verankerung der 
zwischen Betriebs- und Verwaltungspersonal differenziert sechsten Ferienwoche, 
wird. Die Ruhe- und mithin Ferienansprilche des Rangier- 3. für die Beibehaltung einer Uebergangsregelung filr 
personals der SBB sind doch wohl anders zu beurteilen Unternehmungen, die infolge der Ferienverlängerung ihren 
als jene eines Verwaltungsbeamten in· einem Autobusbe- Personalbestand erhöhen milssen und das nachweisen 
trieb. Dieser ganzen Problematik wird das Arbeitszeitge- können. 
setz in seiner heutigen Konzeption und· Form aber nicht 
gerecht. Nun Ist zuzugeben, dass es hier und heute ledig
lich um eine Teilrevision geht. Man muss die vorgeschla
genen Aenderungen Jedoch vor diesem zentralen Hinter
grund beurteilen. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion wird einmütig auf 
die Vorlage eintreten. Sie vertritt jedoch ·gleichzeitig den 
Standpunkt, dass es Im Arbeitszeltgesetz. aus den erwähn
ten Grilnden um den Erlass von Mindestvorschriften geht. 
Darilber hinaus soll den unterstellten Unternehmen ein 
Freiraum gelassen werden ffir weitergehende Regelungen. 
Die Vertragsautonomie, bei der auch auf die finanzielle Si
tuation eines Unternehmens Rücksicht genommen werden 
kann, darf nicht durch zu weit gehende Bundesvorschriften 
zu stark eingeengt werden. Das heisst aber keineswegs, 
das alles beim alten bleiben soll. Der Bund hat 1979 mit 

Wir haben heute nicht eine maximale, sondern eine opti
male Regelung zu treffen. 

Harl: Auch die Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 
hat diese Vorlage eingehend beraten. Grundsätzlich sind. 
wir einverstanden, dass die Ferien- und Ruhetagsregelung 
In den Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs an an
dere Betriebe angepasst wird. Allerdings sind wir der Auf
fassung, dass zum Beispiel Artikel 14 konkreter gefasst 
werden muss und unterstiltzen in diesem Punkt die Min
derheit II. Im Interesse der kleinen Unternehmungen mit 
niedrigen Personalbeständen, denen durch die vorgelegte 
Fassung erhebliche Schwierigkeiten entstehen können, 
unterstiltzt unsere Fraktion ebenfalls im Artlkel27 die Min
derheit, d~ h. den Antrag von Herrn Kollege Schüle. 
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Im Namen meiner Fraktion darf Ich Ihnen Eintreten auf die 
Vorlage empfehlen. 

Bundesrat Schlumpf: Eintreten ist unbestritten geblieben, 
so dass ich mich auf wenige Ausführungen beschränken 
kann, zumal die Herren Kommissionsreferenten, National
rat Bürer und Nationalrat Gloor, die Vorlage sehr gut prä
sentiert haben, wofür ich ihnen bestens danke. 

Wie Nationalrat Schote sagte, m1,1ss man sich bei jeder 
Gesetzesvorlage über den Zweck, der damit verfolgt wird, 
klar sein. Bel der Gestaltung der Arbeitszelt, von Ruheta
gen, Ferien im Rahmen des Arbeitszeltgesetzes oder son
stiger Bestimmungen geht es um eine doppelte Zielset
zung. Es geht einerseits unmittelbar um den Schutz des 
Arbeitnehmers und gleichzeitig um die Gewährleistung der 
Betriebssicherheit Beides steht In einem unlösbaren Zu
sammenhang. Wenn der Arbeitnehmer durch eine genü
gende Ruhe- und Ferienzelt geschützt Ist, dann dient das 
gleichzeitig der Betriebssicherheit. Wenn eine genügende 
Ruhe- und Ferienzeit nicht gewährleistet ist, dann kann 
auch die Betriebssicherheit der Unternehmung nicht ge
währleistet werden. 

Mit der heutigen Vorlage möchte man - wie dargelegt 
wurde - seitens des Bundesrates nichts anderes als In be
zug auf Regelungen, welche anderweitig auf Bundesebene 
getroffen wurden, nachziehen. Wir sind damit bereits zwei 
Jahre Im Rückstand für die dem AZG unterstehenden Un
ternehmungen, und wir werden weiter Im Rückstand blei
ben, weil eine. zweite Etappe gemäss Botschaft erst auf 
den 1. Januar 1983 wirksam werden soll. Der Bundesrat Ist 
der Auffassung, dass es richtig ist, wenn wir im Gesetz In 
Artikel 14 den Grundsatz regeln: vier Wochen Ferien für 
alle Arbeitnehmer, die dem· AZG unterstellt sind, die fünfte 
und eine sechste Ferienwoche sollen nicht Im Gesetz 
geregelt werden, sondern in der zu revidierenden Ver
ordnung. So wird es In Zukunft möglich sein, Anpassun
gen ungefähr gleichzeitig vorzunehmen und zeitliche Ver
schiebungen, die zu Unglelchbehandlungen führen und 
von der Sache her nicht gerechtfertigt sind, wie sie jetzt 
bestehen, zu vermelden. In der Tat Ist nicht einzusehen, 
weshalb Mitarbeiter der SBB belspielswelse für die genau 
gleichen Funktionen eine Ruhetags- und Ferienregelung 
haben sollen, die bei andern Unternehmungen des öffent
lichen Verkehrs nicht bestehen. Denn die Beanspruchung 
und die Verantwortung Ist ja genau die gleiche, ob _.diese 
Mitarbeiter auf einer SBB-Schlene Ihre Pflicht erfüllen oder 
bei einer zu den sogenannten Privatbahnen gehörenden 
Unternehmung. Das Interesse der Passagiere an einer 
grösstmögllchen betrieblichen Sicherheit Ist auch das 
gleiche filr die Benützer der SBB wie für die Benützer der 
Privatbahnen. 

Eine schematische Handhabung, Herr Nationalrat Schüle, 
Ist nicht zu befürchten. Wir haben. heute schon in der 
Verordnung zum AZG differenzierte Regelungen In Ar
tikel 29ff., und zwar für die PTT-Betriebe, für die von 
Ihnen erwähnten Seilbahnen, Schlffahrtsunternehmungen, 
die nach der Sonne und nicht nach der Uhr ihre Betriebe 
organisieren müssen, für Schlafwagen und Speisewagen
betriebe. Wir haben Grundlagen In der Verordnung, wel
che eine differenzierte, den speziellen Gegebenheiten 
dieser Unternehmungen angepasste Gestaltung der Frel
zeltregelung erlauben. Dabei wird es bleiben. Der Bundes
rat denkt nicht, diese Differenzierungsmöglichkeiten · im 
Zuge der Revision der Verordnung aufzuheben, weil sie 
von der Sache her gerechtfertigt sind, so dass eine diffe
renzierte und nicht schematische Handhabung gewähr
leistet bleibt. 

Der Bundesrat bleibt bei seinem Antrag für die Neugestal
tung der Ferlenregelung: vier Wochen generell, fünf Wo
chen ab dem 50. Altersjahr, sechs Wochen ab dem 60. Al
tersjahr. Der Bundesrat findet das angemessen, auch im 
Quervergleich mit den bereits erwähnten Betrieben. 

194-N 

Er bittet Sie um Eintreten und Zustimmung zur Vorlage Im 
Sinne seiner Anträge. 

Eintraten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
La conse/1 decide sans oppositlon d'entrer en matiere 

Detailberatung - Dlscusslon par artlc/es 

Titel und Ingress, Zlff. 1 Ingress, Titel Art.10 Abs. 1 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, ch. l preambule, tltre art.10 al.1 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 Abs. 1 

Antrag der Kommission 

Mehrheit 
. . . bezahlte Ferien. Dieser Anspruch erhöht sich auf fünf 
Wochen vom Beginn des Kalenderjahres, In dem er das 
50. Altarjahr vollendet hat, und auf sechs Wochen auf Be
ginn des Kalenderjahres, in dem er das 60. Altersjahr vol-
lendet hat · 

Minderheit I 
(Ammann-St Gallen, Darbellay, Gloor, Renschler, Spiess, 
Wagner, Zehnder) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit II 
(Messmer, Aubry, Graf, Jung, Schüfe) 
• . . bezahlte Ferien. Dieser Anspruch erhöht sich auf fünf 
Wochen vom Beginn des Kalenderjahres, in dem er das 
50. Altersjahr vollendet 

Art.14 al.1 
Proposition de la commlsslon 

Ma/orlte 
..• de vacances payees. Ce drolt est porte ä cinq semal
nes a partir du debut de l'annee clvile dans laquelle II a 
50 ans revolus et a slx semaines a partir du debut de l'an-
nee clvlle dans laquelle II a 60 ans revolus. · 

Mlnorit6 I 
(Ammann-Saint-Gall, Darbellay, Gloor, Renschler, Spiess, 
Wagner, Zehnder) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Mlnorite II 
(Messmer, Aubry, Graf, Jung, Schille) 
.•• de vacances payees. Ce drolt est porte a cinq semal
nes ä partlr du debut de l'annee clvlle dans laquelle II a 
50 ans revolus. 

Ammann-St. Gallen, Sprecher der Minderheit 1: Eintreten 
auf diese Vorlage war nicht bestritten, deshalb habe ich 
mich dazu nicht geäussert. Ich gestatte mir daher als 
Sprecher der Minderheit I der vorberatenden Kommission, 
in der jetzigen Detailberatung vorerst einige grundsätzli
che Bemerkungen anzubringen. 
Wenn der Bundesrat mit der vorllegenden Botschaft eine 
Teilrevision des Arbeitszeltgesetzes (AZG) aus dem Jahre 
1971 beantragt, so bewegt er sich meines Erachtens damit 
nicht im luftleeren Raum. Gerade In den Bereichen Ar
beitszeit, Ruhetage und Ferien ist in unserem lande In 
den letzten Jahren einiges in Bewegung geraten. Techni
scher Fortschritt, Automatisierung und Rationalisierung 
feiern immer neue Triumphe. Die Früchte dieses Wandels 
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sind einerseits gewaltige Produktivitätssteigerungen und 
eine zunehmend bessere Ertragslage unserer Wirtschaft. 
Zum anderen aber werden die Schatten einer stets und 
ausschliesslich auf Effizienz. getrimmten Arbeitswelt immer 
länger. 
Nicht nur die Umweltbelastung steigt, auch die Wartesäle 
der Seelenärzte werden Immer voller, und die Umsatzzah
len für Psychopharmaka klettern unaufhaltsam. Das 
schwächste Glied in der Kette, der Mensch, beginnt mehr 
und mehr zu versagen. Er Ist dem gesteigerten Arbeits
rhythmus eben nur bedingt gewachsen. So war und ist es 
unumgänglich, dass die Werktätigen In dieser Situation 
vermehrt in Form von Freizeit und Ferien von den Produk
tivitätsfortschritten profitieren können. 
In weiten Vertragsgebieten der Privatwirtschaft konnten 
deshalb bereits die bezahlten Feiertage vermehrt, die Fe
rien verlängert und die wöchentliche Arbeitszeit verkürzt 
werden. Regelungen mit 43, 42 und gar 40 Wochenstun
den sowie die vierte und fünfte Ferienwoche sind in vie
len Branchen bereits in Kraft getreten oder doch schon 
fest vereinbart worden. Ich denke da vor allem an das 
Druckereigewerbe, die Maschinen- und Metallindustrie, 
das Bankpersonal und die chemische Industrie. 
Im Zuge dieser Entwicklung sah sich auch der Bundesrat 
zu entsprechenden Massnahmen veranlasst So hat das 
Bundespersonal seit 1977 Anrecht auf ll2 Ruhetage. Auch 
die Ferienregelung wurde in zwei Stufen verbessert Ab·· 
1. Januar 1981 ist ein Mindestanspruch von vier Wochen 
sowie je eine weitere Ferienwoche ab 50. beziehungswei
se ab 60. Altersjahr verankert. SBB- und PTT-Beoienstete, 
das helsst zwei Drittel des dem AZG unterstellten Perso
nals (1), kommen damit als Bundesbeamte ebenfalls in den 
Genuss dieser Regelungen. Weitgehend auf der Strecke 
blieb dabei aber das Personal der Privatbahnen, der städ
tischen Verkehrsbetriebe, der Seilbahnen sowie der kon
zessionierten Automobil- und Schiffahrtsunternehmungen. 
Sinn dieser Gesetzesrevision Ist es nun ja gerade, auch 
dieser benachteiligten Minderheit zur Gleichstellung und, 
damit zu ihrem guten· Recht zu verhelfen. Schwer ins Ge
wicht fallen muss•bei der Beurteilung dieser Vorlage, dass 
weite Teile der Betroffenen keine Fünftagewoche, wohl 

. aber den häufigen Stress des unregelmässigen Dienstes 
kennen. Oft · verschieben sich Arbeitsbeginn und Feier
abend. fast täglich. Oft sind zudem die Mahlzeiten aus
wärts. einzunehmen. Für die betroffenen Familien erweist 
sich _c;las meist als. eine schwere Belastung. Die Betroffe
nen können Im Gegensatz zu ihren Kollegen In der Pri
vatwirtschaft einstweilen auch nicht mit stundenweisen 
Arbeitszeltverkürzungen unter die Limite von 44 Wochen
stunden rechnen. 
Im Interesse eines rationellen Einsatzes wird das Zug
und Lokpersonal vieler Privatbahnen übrigens regeimässlg 
auf SBB-Strecken und -Zügen eingesetzt. Auch ·das Sta
tionspersonal hat weitgehend dieselben Obliegenheiten 
und dieselbe Verantwortung zu tragen wie seine Kollegen. 
bei den Bundesbahnen. Und trotzdem gibt es Unterschie
de! Die Privatbahnar beziehen nämlich einen spürbar klei
neren Lohn für gleiche Arbeit ihr Sonntags- und Ihr: 
Nachtdienst sind offenbar weit weniger wert, und. auch die 
auswärtige Mahlzeit im selben Restaurant kommt sie na
türlich viel blillger zu stehen • • • Ich könnte diese List~ 

. der Ungleichheiten beliebig verlängern. Aber gehen Sie 
hinaus, meine Herren Messmer, Schille und Graf, zu die
sen Leuten, und erklären Sie Ihnen, weshalb sie nebst all 
diesen Nachteilen auch noch eine schlechtere Ferienrege
lung verdient h~en. 
Ich bin davon überzeugt,. dass sich diese stete Benachtei
ligung der Privatbahnar und Ihrer Kollegen bei den übri
gen konzessionierten Transportunternehmungen bald ein
mal bitter rächt Gerade In diesem Sektor sind nämlich· 
die Ratlonalislerungsfortschrltte viel stärker zu spüren als 
auf den meisten SBB-Nebenlinlen. Umwandlungen von 
Stationen In unbedlente Haltestellen, Fernsteuerung von 
ganzen Streckennetzen und vermehrte Führung von Ein-

mannzügen sind an der Tagesordnung. Auf dem verblei
benden Personal lastet eine spürbar höhere Verantwor
tung; blosse Präsenzzeiten sind verschwunden. Es ist des
halb höchste Zeit, dass wir wenigstens in der Ferienfrage 
für Gleichbehandlung sorgen. Unruhe beim Personal und 
verstärkte Rekrutierungsschwierigkeiten wären sonst die 
unausweichlichen Folgen. 
Gewiss haben die privaten Transportunternehmungen 
auch daran gedacht, als sie sich unter dem Vorsitz von 
WIIII Rltschard mit den Gewerkschaften auf die vorliegen
de Verständigungslösung einigten. Wir jedenfalls stehen 
zu diesem Kompromiss, obschon er uns gerade In zeitli
cher Hinsicht kaum befriedigt. 
Leider hat sich eine schwache Mehrheit der Kommission 
der Mittellösung, wie sie uns der Bundesrat vorschlägt, 
nicht anschliessen können. Seltsam, dass nun plötzlich 
das Gesetz dem Vertrag vorgezogen werden soll. Dijbel 
galt doch bisher schon eine pragmatische Formel, •die nur 
den Minimal- und Maximalanspruch gesetzlich regelte, die 
Gewährung der vierten Ferienwoche aber In die Verord
nung verwies. Gewiss Ist dieses Vorgehen auch Jetzt 
angezeigt Selen wir uns bewusst, dass das AZG In 
diesem Teilbereich gewissermassen die Funktion eines 
Gesamtarbeitsvertrages erfüllt 
Oder Ist der Mehrheitsantrag etwa gar ein Misstrauens
votum an die Adresse des Bundesrates, dem man nicht 
mehr recht über den Weg traut? Oder gilt das Misstrauen 
etwa der AZG-Kommlsslon? Dann wären aber auch die 
Vertreter der Arbeitgeberseite, zwei PTT-, zwei SBB-, 
drei VST-Vertreter dieser paritätisch zusammengesetzten 
Kommission, samt dem integren Vorsitzenden, dem Bun
desgerichtspräsidenten Dr. Harald Huber, davon betroffen. 
Lassen. wir doch dem Verhandlungsweg eine Türe offen! 
Vertrauen wir doch den klaren Zusagen der Landesregie
rung und entscheiden wir uns deshalb für den Vorschlag 
des Bundesrat!'S. · 
Die Minderheit II schliessilch. scheint die Generation der 
60Jährlgen schlicht vergessen zu haben. Verständnis für 
die besondere Lage dieser älteren Arbeitnehmer Ist Ihnen 
offenbar ein Fremdwort Wir sollten doch berücksichtigen, 
dass es aus betrlebllchen Gründen meist nicht möglich 
Ist, diese Leute vorzeitig etwas zu entlasten. Sie haben 
den anstrengenden Früh-, Spät- und Nachtdienst bis zum 
Uebertrltt In den Ruhestand zu leisten, ohne die Möglich
keit - wie beispielsweise In der Maschinen- und Metall
Industrie -, dies mit einer verkürzten Arbeitszeit zu kom
pensieren. Vorzeitige lnvalidierung · Ist leider allzu oft die 
Folge. Das durchschnittliche Penslonlerungsalter aller Ka
tegorien der SBB von 60,5 Jahren Im Jahre 1979 muss uns 
doch· nachdenklich stimmen. zweifellos würde die gezielte 
Einführung einer sechsten Ferienwoche für die über 
60jährlgen Bediensteten mithelfen, ylele frühzeitige lnvali
dlerungen noch etwas aufzuschieben. Es wäre eine Er
leichterung und Ermutigung für diese Arbeitnehmer, trotz 
gewissen Beschwerden bis zum Pensionlerungsalter durch
zuhalten. Ich appelliere an Sie, die Schwierigkeiten dieser· 
Leute ernst zu nehmen und das unsoziale Ansinnen der 
Minderheit II entschlossen zurüc.kzuweisen. 
Unterstützen Sie vielmehr die Minderheit I; Sie verhelfen 
damit einer ohnehin eher stiefmütterlich behandelten Mlrt
derhelt von Arbeitnehmern zur verdienten Gleichstellung 
und leisten daher gleichzeitig einen echten Beitrag zum 
sozialen Frieden In unserem lande. 

Messmer, Sprecher der Minderheit II: Ich. möchte ganz 
kurz versuchen, ihnen darzulegen, warum wir meinen, 
dass der Minderheitsantrag II eine Bedeutung habe für 
die heutige Abstimmung. 
Wir müssen von der Tatsache ausgehen, dass die Ergeb
nisse dieses Gesetzes, die Aenderungen, dl!' wir zu bera
ten haben; für das Personal des Bundes - PTT und SBB -, 
bereits eingeführt· sind, so dass sie daran nichts mehr zu 
ändern vermögen. Es geht also lediglich um prlvatwlrt
schaftllche Unternehmungen -: wie es schon angedeutet 
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wurde -, die eine eidgenössische Betriebskonzession ha
ben. Nun haben wir beschlossen, dass diese Unterneh
mungen zwei zusätzliche Ruhetage zu gewähren haben. 
Der Bundesrat schreibt in der Botschaft, dass mit Ausnah
me der schienengebundenen Betriebe die meisten sich 
bisher an die 60 Tage gehalten haben, also hier eine ein
deutige Veränderung, eine Verbesserung. Dann sind wir In 
der Kommission der· Meinung, dass die Aufstockung der 
Ferien auf vier respektive fünf Wochen unbestritten sei. 
Nun will man aber weiter gehen. Man will Im Gesetz eine 
sechste Woche verankern oder es der Verordnung über
lassen, ob und wann der Bundesrat diese sechste Woche 
einführen will und kann. Ich meine, dass es unerwünscht 
Ist, diese Superferienregelung als Minimalregelung In ein 
Gesetz oder In eine Verordnung aufzunehmen. 
Diese Regelung hätte eindeutige eskalierende Signalwir
kungen für die gesamte Privatwirtschaft. Wenn wir das Im 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht annehmen können, Herr 
Renschler, hat das gar nichts damit zu tun, dass wir hier 
auf einem Schleichweg etwas aufheben wollen, das 
scheinbar diese Einigungskonferenz beschlossen habe. 
Sie haben gehört, dass die Einigungskonferenz etwas ei
genartig zusamm~ngesetzt ist, bedingt durch die Bundes- · 
betriebe. Ueber allem Ist zu berücksichtigen, dass die ge
werkschaftliche Seite behauptet, dass Ferienverlängerun
gen mit Arbeitszeitverkürzung nichts zu tun habe. Dabei 
ist Ferienverlängerung eine eindeutige Möglichkeit der Ar
beitszeltverkürzung. Man will also in den programmati
schen Erklärungen Immer ganz bewusst das eine wie das 
andere, und deshalb meinen wir, dass jetzt sechs Wochen 
gesetzlicher Ferienanspruch einfach den Bogen überspan
nen würde. Und zwar meinen wir es im Sinne der Unter
nehmungen bezüglich Wettbewerbsfähigkeit. Wir denken 
aber auch an die scheinbar Begünstigten, an die Arbeit
nehmer, die ja nur so lange von dieser Regelung profitie
ren, solange die Betriebe Oberhaupt existieren können. 
Ich würde Ihnen deshalb beantragen, die sechste Ferien
woche Jetzt wegzulassen. Es Ist jederzeit möglich - wir 
haben das gehört -, auf arbeitsvertragllchem Gebiet (ein~ 
zelarbeltsvertragllch oder gesamtarbeitsvertragllch) mehr 
zu machen als das Gesetz. 
Ich bitte Sie, der Minderheit II zu folgen. 

Wagner: Wenn man sie nicht hätte, so müsste man sie 
machen: Ich meine die Zweifler, die Skeptiker und diejeni
gen, die immer schwarz sehen, wenn es darum geht, so
ziale Verbesserungen zu machen und zu beschllessen. 
Darum· bin ich gar nicht unglücklich, wenn wieder einmal 
die sozialen Einstellungen festgehalten werden können. 
Bei der letzten Revision vor zehn Jahren war ich auch in 
diesem Rat dabei. Es ging schon damals um Ruhetage 
und mehr Ferien. Schon damals waren die gleichen Argu-, 
mente und Einwendungen erhoben worden-. An der ableh
nenden Einstellung ·und Begründung hat sich also in zehn 
Jahren nichts geändert als die Namen der Votanten. Ich 
habe die Zelt erlebt, als es im ersten Jahr Oberhaupt kei
ne Ferien gab, im zweiten Jahr einen Tag. Und darum 
freue ich mich selbst an diesen fünf Wochen Ferien, die 
Ich heute habe. Aber es war nfe mein Endziel, diese fünf. 
Wochen. 
Wenn ich Rückschau /lalte, so bin ich eigentlich zufrieden. 
Ich freue- mich auch, dass wir auf gewerkschaftlicher Ba
sis alle diese Verbesserungen haben erkämpfen müssen. 
Ich habe nie erlebt in Ober 40 Jahren, dass uns von Ar
beitgeberseite bessere Ferien oder andere soziale Verbes
serungen angeboten worden sind. Wir haben _Immer darum 

, kämpfen müssen. Und eine sechste Ferienwoche, kürzere 
Arbeitszeit, das sind keine neuen Erfindungen, das sind 
gewerkschaftliche Begehren, die längst angemeldet wor
den sind. Natürlich möchte ich beides gerne, aber wenn 
schon zeitlich begrenzt, getellt. So würde Ich längere Fe
rien einer kürzeren Arbeitszeit vorziehen. Wir haben ja 
nicht oft Gelegenheit, dem· Bundesrat Dankeschön zu sa
gen; jetzt will ich es aber tun, denn dle~neue Ferlenrege-

' Jung, die er für das Bundespersonal bereits beschlossen 
hat und die In Kraft steht, erachten wir nicht als selbstver
ständlich. Wenn nun der Bundesrat die gleichen Vergün
stigungen auch dem Personal der privaten Verkehrsunter
nehmungen zugestehen will, so zeugt das doch auch für 
das soziale Verständnis. Ich mache auch keinen Hehl 
daraus, dass ich hoffe, dass wir, die In der Privatindustrie 
arbeiten, auch bald In den Genuss dieser Verbesserungen 
kommen werden. Um so unbeschwerter kann Ich spre
chen, denn ich habe diese sechs Wochen Ferien nicht 
und komme wohl Zeit meines Lebens nicht mehr In qen 
Genuss dieser Vergünstigung. 
In der Kommission ist behauptet worpen, es würde In der 
Privatwirtschaft noch keine sechste Ferienwoche geben. 
Jetzt hören Sie vlelieicht bitte gut zu: Vor drei Wochen 
war Ich In einer Behörde dabei, als es darum ging, für das 
Personal längere Ferien zu beschllessen. Es lag ein An
trag vor, für Kaderfeute die sechste Ferienwoche zu ge
währen, aber nicht ab 60., sondern bereits ab 45. Alters
jahr. Es war ein bürgerlicher Antrag. Gute Freisinnige, 
CVP- und SVP-Leute standen hinter diesem Antrag. Land
wirte und Gewerbetreibende haben für diese Zeit votiert, 
also nicht ab 60., sondern ab 45. Altersjahr! Ich habe nur 
bedauert, dass mein Antrag nicht· durchgegangen ist, 
diese sechs Wochen dem gesamten Personal In dieser 
Branche und nicht nur den Kaderieuten zu gewähren. An 
diesem Beispiel dürfen Sie zur Kenntnis nehmen, dass der 
Bundesrat das richtige Mass mit seinem Antrag nicht ver
loren hat. Im privaten Sektor Ist für eine gehobene 
Schicht eine bessere Lösung bereits verwirklicht. Ich 
schätze den Arbeitsfrieden und stehe auch dazu. Man kann 
aber nicht Immer von vertraglichen Abmachungen und 
vom Arbeitsfrieden sprechen; man sollte diese gelegent
lich auch honorieren, denn wir Arbeitnehmer leben nicht 
nur von der Anerkennung. und vom guten Geist. Wer 
40 Jahre treu gearbeitet hat. sollte eigentlich nicht gnä
digst um einen sechste Ferienwoche bitten müssen. 
Ich fasse zusammen und ziehe Bilanz: Das gesamte Bun
despersonal erhält die sechste Ferienwoche bereits. Der 
Bundesrat verfangt nun die Kompetenz, dem Personal an
derer Verkehrsunternehmen das gleiche Riacht zuzuge
stehen. Wollen Sie nun, dass das Personal der privaten 
Transportunternehmen anders behandelt wird? Wollen Sie 
nun eine gesetzliche Regelung? Sie brauchen keine Angst 
zu haben; der Bundesrat wird den Rahmen nicht 
sprengen. ·Mit der Zustimmung zum Antrag des Bundesra
rates und zum Antrag der Kommissionsminderheit I tun 
Sie nichts Aussergewöhnliches. Sie sprechen mit Ihrem Ja 
nur denjenigen eine Anerkennung aus, die ein Leben lang 
nicht nur für sich selber, sondern auch für unsere Arbeit
geber gearbeitet haben. 
Ich· beantrage Ihnen, dem Bundesrat zuzustimmen, nicht 
aber der Lösung als Gesetz, sondern in der vom Bundes
rat gewünschten Verordnung. Ich kann mir vorstellen, 
dass ein grosser Teil von Ihnen, die hier Im Rate sitzen, 
keine sechste Ferienwoche haben; ich habe sie auch 
nicht Wir haben längere Arbeltszel_ten als 44 oder 48 
Stunden. Aber das Ist für mich .noch keine Begründung, 
gegen etwas zu sein, von dem Ich nicht profitieren kann. 
Ich traue Ihnen, meine Kolieglnnen und Kollegen, durch
aus zu, ja zu sagen, ohne persönlichen Nutzen zu ziehen. 
Die vorweihnächtllchen Tage sollten Ihnen eigentlich ein 
Ja erfelchterri. Ich danke Ihnen im Namen einiger tau
send Arbeitnehmer, die in den Genuss dieser Verbesse
rung kommen und möchte Sie bitten, Recht und Gnade 
walten zu fassen. 

Frau SpleS8: Ich spreche Im Namen der Mehrheit der 
Kommission für die sechste Ferienwoche. 
Ich möchte Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, 
dass auf der Fahne ein grosser Wirrwarr herrscht und 
dass Sie die Berichtigung bekommen haben, wonach sich 
die Mehrheit für die sechste Ferienwoche einsetzt. Diese 
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sechste Ferienwoche. bedeutet wohl nur einen Akt der Ge
rechtigkeit. Die Beamten und Arbeiter der PTT und der 
SBB haben, wie Sie von vielen Votanten gehört haben, 
diese Lösung bereits. Es wäre deshalb nicht richtig, wenn 
wir das Personal der Privatbahnen, das auch am öffentli
chen Verkehr mitarbeitet, anders behandeln wollten als je
nes der SBB und der PTT. Es geht auch nicht an, wie 
Herr Schüle es tut, die Angestellten der Sessellifte jenen 
der SBB gegenüberzustellen. Es geht nicht nur auf der ei
nen Seite um SBB und auf der anderen Seite Sesselliftan
gestellte, sondern es geht um SBB/Privatbahnen im ge
nerellen. 
Warum sollen diese Leute die sechste Ferienwoche 
bekommen? Ich zitiere eine Aussage des Bundesrates, als 
er dieses Gesetz der Presse vorstellte: «Der Bundesrat ist 
bereit, älteren Bediensteten eine sechste Ferienwoche zu 
gewähren, und zwar aus arbeltsmedlzinischer Erfahrung, 
da in diesem Alter die Erholungsbedürftigkeit grösser 
wird. So kommt ein verbesserter Ferienanspruch für ältere· 
Bedienstete auch dem Arbeitgeber zugute.» 
Es Ist so, dass die Arbeitnehmer der Privatbahnen ja die 
gleiche Arbeit leisten wie die Arbeitnehmer der SBB. Sie 
sind genau gleich dem Wetter ausgesetzt; sie haben ge-

. nau gleiche Schwierigkeiten. Es Ist ganz offensichtlich, 
dass ältere Leute ja nicht immer so eingesetzt werden 
können, dass man die jüngeren an die Front schickt und 
die älteren mehr «im Schermen» hat, sondern es ·müssen 
beide. die gleiche Arbeit leisten. Es Ist ganz klar, dass 
diese älteren Arbeitnehmer damit auch ein Anrecht auf 
eine bessere Behandlung Im Alter haben. 
Ich meine auch, dass es finanziell nicht Ins gute Tuch 

. geht, wenn wir diese fünf Jahre bewllllgen. Es geht ja 
wirklich nur um fünf Jahre, vom 60. bis zum 65. Altersjahr. 
Ich glaube auch nicht, dass man von einer Sogwirkung für 
andere Betriebe sprechen kann. Einmal haben die SBB 
und die PTT diese Bestimmung ja schon längst - schon 
seit· zw.ei Jahren, wie wir wissen -, und ausserdem haben 
wir heute von vielen Vorrednern gehört, In wie vielen Ge
samtarbeitsverträgen die sechste Ferienwoche schon ver-

- ankert Ist. Es Ist also überhaupt nicht davon zu reden, dass 
dieses bescheidene Eingeständnis für die Angestellten der 
Privatbahnen eine Sogwirkung· ausüben könnte. 
Ich bitte Sie also, der sechsten Ferienwoche und damit 
der Mehrheit zuzustimmen. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 11.25 Uhr 
La seance est levee ä 11 h 25 

N 15 decembre 1980 
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Allenspach: Unser Sozialklima ist, wenn man von den öf
fentlichen Verwaltungen und den öffentlichen Betrieben 
absieht, von den Gesamtarbeitsverträgen geprägt. Diese 
Gesamtarbeitsverträge haben sich als ein sehr flexibles 
und auch sehr soziales Instrument erwiesen. Es Ist des
halb nicht einzusehen, weshalb ein Instrument, das sich in 
der Industrie, im Gewerbe, im Handel und auch im Ver
kehr tausendfach · bewährt hat, nicht auch · für die privat
rechtlich organisierten Betriebe des öffentlichen Verkehrs 
geeignet und sinnvoll wäre. Der Eingriff des Gesetzgebers 
in das Arbeitsverhältnis lässt sich vom Grundsatz der Si
cherheit her rechtfertigen. Sicherheit für den Verkehrsteil
nehmer, Sicherheit für den Arbeitnehmer sind öffentlich
rechtlich -schiltzenswerte Güter. Um diese doppelte Si
cherheit zu gewährleisten sind aber keine neuen und wei
tergehenden Ferienregelungen im Arbeitszeitgesetz not
wendig. Es kann nicht behauptet werden, dass aus Grün
den der Betriebssicherheit längere Ferien angezeigt und 
möglich erscheinen, so ist der Weg über die Gesamtar
beitsverträge durchaus gangbar, und dieser Weg sollte 
eingeschlagen werden. 
Verschiedene. Redner haben darauf hingewiesen, dass ge- • 
samtarbeitsvertragiiche Regelungen der Arbeitsbedingun
gen In den dem Arbeitszeltgesetz unterstellten Unterneh
_men bis anhin wenig gebräuchlich waren. Doch solange 
das Gesetz den Gesamtarbeitsverträgen keinen Raum 
lässt und ihnen weit voraus eilt, gibt es eben keine ge
samtarbeltsvertragiiche Regelungen. Die heutige Revision 
des Arbeitszeltgesetzes scheint auch in Zukunft Gesamtar
beitsverträge zu verunmöglichen, denn über das hinaus, 
was der Bundesrat beabsichtigt und die Mehrheit der 
.Kommission ins Gesetz aufnehmen möchte, sind gesamt
arbeitsvertragliche Regelungen ganz einfach nicht trag
bar. 
Verschiedene Redner haben versucht, den Eindruck zu er
wecken, die sechste Ferienwoche sei heute schon In den 
Gesamtarbeitsverträgen verbr(;)itet und werde In K0rze In 
allen Branchen Einklang finden. Dem Ist aber nicht so. Mir 
sind keine Branchen-Gesamtarbeitsverträge bekannt, wel.;. 
ehe die sechste Ferienwoche vorsehen. Meine Kartothek 
der Gesamtarbeitsverträge Ist sehr umfassend. Weder· die 
Maschinenindustrie noch die chemische Industrie, weder 
die Banken noch die Versicherungen und auch· nicht das 
graphische Gewerbe. haben gesarntarbeltsvertragiich eine 
sechste Ferienwoche vereinbart. Die vom Bundesrat und 
der Kommissionsmehrheit vorgesehene Regelung dürfte 

die derzeitigen vertraglichen Ferienregelungen In der Pri
vatwirtschaft im Durchschnitt um etwa eine Woche über
steigen. Die vorgesehene Revision des Arbeitszeltgesetzes 
bedeutet somit ein vorprellen. Herr Renschier hat dieses 
Faktum in Abrede zu stellen versucht. Aendern kann er 
aber an der Tatsache, dass die vorgesehene Ferienrege
lung im Arbeitszeltgesetz weit über den Durchschnitt der 
geltenden gesamtarbeltsvertragiichen Regelungen hinaus-
geht, nichts. · 
Der Bund sollte bei der Gestaltung der Arbeitsbedin
gungen Rücksicht auf die Privatwirtschaft nehmen und Im 
Einklang mit Ihr handeln. Hier tut der Bundesrat aber das 
Gegenteil. Er präjudiziert die Privatwirtschaft weitgehend 
und das gerade auf eine Zelt hin, In der wir alle mit neuen 
rezessiven Kräften fertig werden müssen. Man braucht ja 
diesbezüglich nur den letzten Bericht der Kommission für 
Konjunkturfragen aufmerksam zu lesen und auch das zwi
schen den Zellen Angedeutete zu berücksichtigen. Es ist 
nlcht verständlich, dass ausgerechnet jene Unternehmen 
die längsten Ferien gewähren sollen, die bereits defizitär 
sind oder sich nur dank der S~bventlon des Steuerzahlers 
über Wasser halten können - des Steuerzahlers, der sich 
weit weniger Ferien leisten kann. 
Der Minderheitsantrag I, der dem bundesrätllchen Antrag 
entspricht, sieht eine Kompetenzdelegation an den Bun
desrat vor, die fünfte und sechste Ferienwoche noch auf 
weitere Altersstufen auszudehnen. Es ist unrichtig, wenn 
der Anschein erweckt wird, diese Kompetenzdelegation 
sei aus Grilnden der Flexibilität notwendig. Der Bundesrat 
will offenbar bei der Ferienregelung keineswegs flexibel 
die unterschiedlichen Verhältnisse der verschiedenen Be
triebe berilcksichtlgen, beispielsweise Unterschiede ma
chen zwischen den zum Nachtdienst verpfüchteten Privat
bahnen und etwa den Sommer-Schönwetter-Seilbahnen. 
Er will mit der Verordnungsermächtigung einfach die 
Kompetenz noch weiter vorprellen. Der Minderheitsan
trag I sollte deshalb abgelehnt werden. 
Der Mehrheitsantrag verzichtet auf eine Kompetenzdele
gation an den Bundesrat. Er sieht indessen eine starre ge
setzliche Regelung vor, die die unterschiedlichen Be
triebsarten und Betriebsstrukturen nicht berilckslchtigt, 
die also keinen Raum für gesamtarbeitsvertragliche Lö
sungen zulässt und darüber hinaus die private Wirtschaft 
in bedenkll.cher Weise präjudiziert. 
Der Minderheitsantrag II ist systemgerechter, flexibler 
und verantwortbar. Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der 
Minderheit II zuzustimmen. 

Renachler: Herr Allenspach redet Immer dann dem Ge
samtarbeitsvertrag das Wort, wenn er glaubt, für die 
Arbeitgeber daraus einen Nutzen zu ziehen. Es Ist durch
aus möglich, Herr Allenspach, in diesem Sektor trotz Ar
beitszeltgesetz Gesamtarbeitsverträge abzuschllessen. ich 
habe gerade vor zehn Tagen einen Gesamtarbeitsvertrag 
für eine Firma unterschrieben, die einen öffentlichen 
Transportauftrag hat und somit dem Arbeitszeltgesetz un
tersteht. Sie sehen also: Es Ist trotz gesetzlicher Regelung 
möglich, hier Gesamtarbeitsverträge abzuschllessen. ihr 
Appell Ist Insofern hier am falschen Ort, als er an die Ar
beitgeber selbst - also an Ihre Arbeitgeberkollegen - ge
richtet werden sollte; Sie wissen so gut wie Ich, dass ge
rade dort wenig Gehör für Gesamtarbeitsverträge Im Be
reich des öffentlichen Verkehrs zu finden Ist. 
Aber auch darüber hinaus stösst man trotz ihrem guten 
Willen für den Gesamtarbeitsvertrag bei ihren Kollegen 
Immer wieder auf Widerstand, Gesamtarbeitsverträge ab
zuschilessen. Auch da liegt zurzeit auf meinem Pult Im 
Büro ein Brief eines privatrechtlich organisierten Elektrizi
tätswerkes im Kanton Basel-Land, worin von selten des 
Verwaltungsrates behauptet wird, er könnte gar keinen 
Gesamtarbeitsvertrag mit · einer Gewerkschaft abschlies
sen. Herr Ailenspach, Sie sollten vielleicht einmal Lehr
gänge bei Ihren Arbeitgeberkollegen durchführen, wo und 
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unter welchen Voraussetzungen Gesamtarbeitsverträge 
möglich sind. 
Am letzten· Donnerstag hat Herr Messmer von· einer uner
wünschten Superferienregelung gesprochen, die man ge
setzlich verankern wolle. Seine Opposition wie auch die
jenige von Herrn Allenspach richtete sich vor allem gegen 
die sechste Ferienwoche ab 60. Altersjahr. Herr Messmer, 
wenn also etwas super war am letzten Donnerstag, dann 
schon eher Ihre Kritik an dieser neuen Ferienregelung als 
die zur Diskussion stehen'de Regelung an slchl Denn In 
den Genuss der sechsten Ferienwoche ab 60. Altersjahr 
kommt nicht nur das Bundespersonal; die sechste Ferien
woche kennen auch die Kantone Basel-Stadt, Freiburg 
und Genf sowie die Städte Blei, Zürich und Lausanne, wo
bei In Lausanne übrigens die sechste Ferienwoche be
reits vom 58. Altersjahr an gewährt wird. Herr Allens
pach, Sie sehen daraus also, dass hier doch die Tendenz 
eindeutig .auf die sechste Ferienwochengewährung hin
weist 
In privatrechtlich organisierten Unternehmungen gibt es 
die sechste Ferienwoche ebenfalls. Hier muss man auch 

. darauf hinweisen, dass es jetzt schon häufige Sonderrege
lungen für Kader gibt. Darüber hinaus gibt. es aber auch 
die sechste Ferienwoche bei prlvatreehtlich organisierten 
Unternehmen In genereller Form. Hier wären zu erwähnen 
die Swlssalr, die Radio Schweiz AG, und ab 1981 wird die 
sechste Ferienwoche ab 60. Altersjahr bei den Rhelnsall
nen - auch eine Aktiengesellschaft - eingeführt sowie bei 
einem privaten Transportbeauftrag'ten des regionalen Ver
kehrsbetriebes Limmattal. Die Elektra Blrseck/München
steln, ein Elektrizitätswerk, sieht die Einführung der 
sechsten Ferienwoche· bis spätestens 1. Januar 1983 vor, 
also analog dem Vorschlag des Bundesrates für die Rege
lung Im Arbeitszeltgesetz. 
Auch In der Maschinen-· und Metalllndustrle Ist die 
sechste Ferienwoche anzutreffen. Im frelschlchtlgen Be
trieb, der weitgehend dem unregelmässlgen Dienst bei 
den Verkehrsbetrieben entspricht, können Arbeitszeltver
kürzungen Im Einvernehmen mit der Betriebskommission 
bis zur Hälfte In arbeitsfreie Tage umgewandelt werden. 
Auf diese Welse Ist die sechste Ferienwoche ebenfalls 
möglich. 
Bel älteren Arbeitnehmern der Verkehrsbetriebe sprechen 
Insbesondere arbeltsmedlzlnlsche Gründe für die Gewäh
rung der, sechsten Ferienwoche. Trotz Verkehrsstress, der 
die älteren Arbeitnehmer stärker belastet als jüngere Ar
beitskollegen, müssen auch die älteren Arbeitnehmer 
Früh-, Spät- und Nachtdienst bis zum Uebertritt in den 
Ruhestand leisten. Für dieses Personal des öffentlichen 
Verkehrs Ist die sechste Ferienwoche ein notwendiges 
Entgegenkommen. Dabei ist noch zu erwähnen, dass die
ses Entgegenkommen finanziell kaum Ins Gewicht fällt 
ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit II ebenso abzu
lehnen wie den Antrag der Mehrheit und dem Antrag der 
Mlnde~helt 1, unterstützt vom Bundesrat, zuzustimmen. 

Früh: Aus der Wirtschaft Ist mir bekannt, dass einige 
Branchen bereits die fünfte Ferienwoche kennen, wobei 
diese durchwegs eine lange Betriebszugehörigkeit (20 bis 

_ 30 Jahre) voraussetzt bzw. erst nach dem 50 oder sogar 
nach dem 55. Lebensjahr gewährt wird. Vor allem In ge
werblichen Gesamtarbeitsverträgen fehlt aber In vielen 
Fällen die fünfte Ferienwoche noch vollständig. Es gibt so
gar Verträge, die die gesetzlichen Minima von zwei bzw. 
drei Wochen für alle Arbeitnehmer beinhalten, zum Bei
spiel der Gesamtarbeitsvertrag des Verbandes schweizeri
scher Hafner- und Plattenlagergeschäfte und' der entspre
chenden Gewerkschaften. Ich darf In diesem Zusammen
hang auch darauf hinweisen, dass Ich bei Durchsicht der 
gewerblichen ' Gesamtarbeitsverträge festgestellt habe, 
dass mit wenigen Ausnahmen eine Feriendauer von drei 
Wochen zumindest für die ersten 5 bis 20 Dienstjahre die 
Regel Ist In· den Genuss der vierten Ferienwoche kommen 
diejenigen Arbeitnehmer, die diese Dlenstjahreslimlten 

überschritten und in der Regel zusätzlich ein gewisses Le
bensalter erreicht haben. Bezeichnend ist aber, dass die 
vierte Ferienwoche in der Regel trotz Erreichen der ent
sprechenden Altersgrenzen eine mindestens drei- bis fünf
jährige, wenn nicht zehnjährige Betriebszugehörigkeit vor
aussetzt 
Ich habe ,mir diesen Vorspann geleistet, um Ihnen die Dis
krepanz zwischen den Ferienregelungen der öffentlichen 
Betriebe oder der industriellen Wirtschaft und dem Ge
werbe vor Augen zu führen. Wenn behauptet wird, der Ar
beitnehmer sei stets der Schwächere, so stimmt das vor 
allem in der heutigen Wirtschaftssituation nicht, und vor 
allem stimmt das nicht auf das Gewerbe bezogen. Es gibt 
in unserer Wirtschaft auch Schwächere unter den Arbeit
gebern, nämlich die kleinen Industriebetriebe und die ge
werblichen Arbeitgeber und damit auch die Regionen. Ich 

- meine, Herr Renschler, nicht Basel-Stadt, Freiburg und 
Genf, aber auch nicht Zürich und Lausanne. Ich meine die 
Regionen, die bei der Wirtschaftsförderung und Industria
lisierung den zweiten oder dritten. Platz belegen. Mit Auf
nahme der sechsten Ferienwoche wird dieser Abstand 
zwischen den Grassen (Bund, Industriekantone, Industrie) 
und den Kleinen (ländliche Gebiete, Randregionen, Ge
werbe) noch grösser. Denn dass dieses Arbeitszeitgesetz 
eine Signalwirkung auf die Partnerschaft im gewerblichen 
Bereich ausüben wird, ist unbestritten. Da wird wieder 
einmal mehr eine Norm geschaffen, die zu erfüllen für die 
Kleineren und Schwächeren In unserer Wirtschaft kaum 
möglich sein wird. 
Sie haben, mein lieber Kollege Wagner, eine Aussage ge
macht, die mir sehr zu denken gab. Ich anerkenne dabei, 
dass Ihr persönlicher Einsatz - das ging aus Ihren Ausfüh
rungen hervor - nicht Ihnen selbst galt Sie führten aus, 
dass viele Arbeitnehmer oder Immer mehr Beschäftigte 
den Arzt aufsuchen müssen infolge Stress, Arbeitsüberla
stung und Ueberbeanspruchung. Darf ich hier einfach 
feststellen, dass es Menschen gibt, die den Arzt aufsu
chen müssen, weil sie nicht Imstande sind, Ihre Freizelt zu 
bewältigen? Und noch etwas, unseren Kollegen Walter 
Ammann betreffend. Er wettert oft und gerne gegen die 
Rationalisierung. Auf der andern Seite unterstützt er mit 
grossem Einsatz die sechste Ferienwoche. Eine gewisse 
Schizophrenie ist nicht von der Hand zu weisen. Die 
Summe solcher Begehren, wie die sechste Ferienwoche, 
rufen nach Rationalisierung. Nehmen wir das Beispiel Pri
vatbahnen. Dieses Problem kennt Herr Ammann Ja ausge
zeichnet Wo die Personalkassen einen Plafond erreicht 
haben, der beinahe untragbar ist, bleibt doch schlussend
lich nur noch das eine: die Pensionierung· des Bahnhof
vorstandes und dessen Ersetzung durch einen Automaten, 
wie In meiner kleinen Wohngemeinde. Der Mensch wird 
also durch den Automaten ersetzt. Herr Bundesrat 
Schlumpf hat anlässtlch der Eintrettensdebatte aufgeführt, 
dass man den Ferienregelungen des Bundes gefolgt sei. 
Ich erachte dies auch als richtig. Als sich der Bund an
schickte, eben diese Regelungen einzuführen, erlaubte k:h 
mir, dem Bundesrat eine Einfache Anfrage einzureichen, 
dies aus der Sorge um die kleinen Betriebe, Kantone und 
Gemeinden. Die Wechselwirkung war Ja vorauszusehen. 
Auch in der Botschaft wird darauf hingewiesen. Die Briefe, 
die ich damals erhielt, waren. nicht alle nett und freund
lich; aber man soll bekanntlich nicht nur auf Jene hören, 
die Briefe schreiben. Die Sorgen und Bedenken blE;!lben 
bei mir bestehen, die Sorge nämlich, eine neue Norm ge
schaffen zu haben, die für den Bund wohl von der Grösse, 
aber nicht· von den Finanzen her gesehen tragbar Ist, die 
nlchtlndustriallslerten Kantone und. deren Gemeinden so
wie das Kleingewerbe aber fast erdrückt. Ich bitte Sie, der 
Minderheit II von Herrn Messmer ·zuzustimmen. 

Meier Werner: Mir scheint, die Diskussion um die Revision 
des Arbeitszeltgesetzes verlaufe recht merkwürdig. Man 
gibt sich In bezug auf die Personalgruppen, die diesem 
Gesetz unterstellt sind, kleinlich. Herr Renschler hat dar-
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auf hingewiesen, dass wir bereits In der Privatwirtschaft 
analoge Ferienregelungen haben, aber auch beim SBB· 
und PTT-Betrlebspersonjil. Jetzt geht es um eine Anpas
sung zugunsten des Personals öffentlicher Transportan
stalten, das In mancher anstellungsrechtlichen und ma
teriellen Beziehung gegenüber dem Vergleichspersonal 
der SBB benachteiligt ist. Dass sich die private Wirtschaft 
wegen der Signalwirkung, die von dieser Gesetzesrevision 
ausgehen soll, bedroht fühlt, Ist mir unverständllch. 
Es Ist auch nicht richtig, wenn man im heutigen Zeitpunkt 
nur sagt, da und dort habe man eine weniger gute Rege
lung, als wir sie hier anstreben. Es gibt doch auch so et
was wie Fortschritt und Entwicklung. Wir sollten durch un
sere Tätigkeit dafür sorgen, dass In sozialer Hinsicht 
nicht einfach alles beim alten bleibt, sondern dass man 
voranschreitet Ich sage das aus einem ganz bestimmten 
Grunde: Sie dürfen nicht ausser acht lassen, dass anders
wo Fortschritte in anderer Richtung gemacht worden sind 
und weiterhin im Gange. sind, nämlich bei der Ratlonali• 
slerung der Arbeitsabläufe. Die Arbeit hat- sich verändert, 
sie ist Intensiver geworden, selbstverständllch unter
schiedlich, je .nach Betrieb und Industrie. ich stelle aber 
fest, gerade bei den Bahnen Ist man unter dem extremen 
Finanzdruck, der von der leeren -.Bundeskasse her kommt 
und der uns zu Spar- und Ratlonallslerungsmassnahmen 
gezwungen hat, punkto Leistungsanforderungen, die an 
das Personal gestellt werden - auch hier wieder unter
schiedlich, nicht bei allen gleich, das gebe ich zu - an 
der oberen, wenn nicht obersten Grenz1:1 angelangt Zum 
Tell haben wir die Grenze des Zumutbaren und des ge
sundheitlich Erträglichen bereits überschritten. 
Gestern fand hier in Bern eine grosse Demonstrationsver
sammlung des Zugspersonals statt 1400 Personen sind 
gekommen, das Ist die Hälfte des Zugspersonals der Bun
desbahnen; aus alien Landesteilen sind sie hergekommen, 
um fllr ihr Anliegen, die Humanisierung der Arbeitsplätze, 
zu demonstrieren. Man hat mich heute gefragt, ja wie 
kommt es, dass selbst ältere, bestandene Zugführer, zu
verlässige Leute, diesen Marsch nach Bern machen. 
Und da komme Ich nun zum nervum rerum • des ganzen 
Problems, vor dem wir stehen. Ein Tell der Ratskollegen 
möchte die sechste Ferienwoche nicht gewähren, aber 
gerade darum geht es, dass wir den älter gewordenen Be
diensteten, die diesen Stress,. die Leistungssteigerung fast 
nicht mehr aushalten, entgegenkommen und eine relativ 
fortschrittliche Regelung beschllessen, die mit den Fort
schritten, die In der Rationalisierung laufend getätigt wor
den· sind, Schritt halten kann. Um das geht es doch, 
meine werten Kolleginnen und Kollegen I Es geht auch 
noch um einen weiteren Punkt, der damit zusammenhängt. 
Der Arbeitsstress, wie·er sich aus der Fahrplangebunden
helt Im öffentlichen Verkehr, Im Eisenbahndienst ergibt, Ist 
kaum vergleichbar mit anderen Wirtschaftszweigen. Der 
bedingt daher eine ganz besondere Beanspruchung. Die 
KrankheltsanfäÜigkelt, die Zahl der vorzeitig Invaliden wird 
grösser, die Im Betrieb nicht mehr nachkommen. Auch da 
entstehen Kosten, namhafte Kosten, die man aber durch 
vernünftige, human gestaltete Arbeitsbedingungen wirklich 
vermelden könnte, wenn Sie der Lösung des Bundesrates, 
also der Minderheit 1, zustimmen. ich bitte Sie daher um 
Ihre Zustimmung zum Vorschlag der Minderheit I und des 
Bundesrates. 

J~mlnl: Am letzten Donnerstag und auch heute wurde 
verschiedentlich von «Bogen überspannen», «Super
ferienregelung» und «Maximallösung„ gesprochen. Diese 
Aussagen erwecken vor allem In der Oeffentllchkelt einen 
falschen Eindruck. Unb~streitbar handelt es sich bei der 
vorgeschlagenen neuen Ferlenregelung um eine fort• 
schrittllche Lösung, doch muss sie Im Zusammenhang des 

- AZG betrachtet · werden. Die Betriebe in unserem Lande 
unterstehen entweder dem Arbeitsgesetz, früher Arbeits
fabrikgesetz oder dem Arbeitszeltgesetz. Das AZG gibt 
den Verkehrsunternehmen Sonderrechte, die weit über 

das hinaus gehen, was andern Arbeitgebern zusteht: Hier 
einige Beispiele, die zeigen, über welche Sonderrechte 
die Verkehrsunternehmen verfügen und welche Sonder
pflichten, den Arbeitnehmern dadurch auferlegt . werden: 
Recht auf Sonntagsarbeit, wobei bloss die Pflicht besteht, 
den Arbeitnehmern mindestens 20 Ruhesonntage zu ge
währen, das Personal der Luftseilbahn- und Automobilun
ternehmen hat sogar bloss auf zwölf Ruhesonntage An· 
spruch; Recht auf Nachtarbeit und Dienst rund um die 
Uhr, wobei bloss für die Dlenstreistungen zwischen Mitter
nacht und vier Uhr morgens ein Zeltzuschlag von 25 Pro
zent gewährt werden muss; keine gesetzliche Vorschrift 
für eine zusätzilche Abgeltung von Sonntagsarbeit (dem
gegenüber sieht das Arbeitsgesetz nach Artikel 19 einen 
Zuschlag von mindestens 50 Prozent vor); keine Pflicht zur 
Fünf-Tage-Woche oder zu wöchentlich mindestens andert• 
halb Ruhetagen, wie es Artikel 21 des Arbeitsgesetzes 
vorsieht; keine Bewilligungspfllcht für die Ueberzeltarbeit; 
eine den betrieblichen Bedürfnissen angepasste Arbeits
regelung, die bis 63 Stunden im Durchschnitt, von sieben 
aufeinanderfolgenden Arbeitstagen umfasst (Saisonbetrie
be und vor allem Luftseilbahnen können noch über diese 
63 Stunden hinausgehen). 
Diese Beispiele zeigen, dass das Arbeitszeitgesetz eine 
für die Verkehrsbetriebe massgeschneiderte Sonderge
setzgebung darstellt. die anderseits dem Arbeitnehmer in 
den Verkehrsunternehmungen aussergewöhnliche Pflich
ten auferlegt, die sonst nirgends In dieser Art anzutreffen 
sind. Für die Luftseilbahn-, Automobil• und Schiffahrtsun
temehmungen sind Im Gesetz und in der Verordnung 
noch weitergehende Ausnahmen und Erleichterungen vor
gesehen. Angesichts dieser Tatsachen Ist es doch ein 
starkes Stück, von «Super- und Maximallösungen» zu 
sprechen, wenn es darum geht, Arbeitnehmer in den letz
ten fünf Arbeitsjahren eine zusätzilche Ferienwoche zu 
gewähren. 
Ich muss schon sagen, da entschieden unsere Vorgänger 
Im Jahre 1920, als sie das Arbeitszeltgesetz schufen, weit 
mutiger und fortschrittlicher. Bereits damals, 19201, ge
währten sie dem Verkehrspersonal die vierte Ferienwoche 
ab dem 50. Altersjahr, obwohl diese damals ·bei Kantonen, 
Städten und In der Privatwirtschaft noch kaum bekannt 
war. 
Gemessen am gesamten Personalbestand· und gemessen 
an den Ferienverbesserungen, die- wir richtigerwelse den 
jungen und mittleren Generationen zukommen lassen, fällt 
die sechste Ferienwoche für Arbeitnehmer ab dem 60. Al• 
tersjahr nicht ins Gewicht. Sie bedeutet aber ein äusserst 
wirksames und geschätztes Entgegenkommen für jene Ar
beitnehmer, die ein Leben lang unter oft stark erschwer
ten Bedingungen im Dienste- der Mitmenschen gearbeitet 
haben: ihnen für die letzten Jahre vor der Pensionierung 
einen etwas längeren Erholungsurlaub zu gewähren und 
sie damit auch langsam auf die dritte Lebensphase vorzu
bereiten, dürfte sich auch für die Arbeitgeber lohnen. 
Der Antrag des Bundesrates stellt eine Kompromisslösung 
dar. Dieser haben an der Einigungskonferenz vom 15. No
vember 1979 auch jene Kreise zugestimmt, die- heute da
gegen Sturm laufen. Ich befürchte sehr, dass auf diese 
Weise der Sozialpartnerschaft ein Bärendienst erwiesen 
wird. In Zeiten, wo die Sozialpartnerschaft ohnehin erheb
lichen und gegenüber früheren Jahren viel stärkeren 
Spannungen ausgesetzt Ist, darf man ausgehandelte Kom
promisse nicht nachträglich im Parlament sabotieren. Die 
Streichung der sechsten Ferienwoche würde als Konfron
tationsakt verstanden. Ueberdles würde damit eine uner
trägliche Rechtsungleichheit geschaffen zwischen dem 
SBB-, BLS- und PTT-Personal einerseits· und dem übrigen 
Verkehrspersonal andererseits. Es gilt auch zu beachten, 
dass die Arbeitnehmervertreter in der AZG-Kommission 
und auch hier im Rat trotz starkem Druck von selten der 
Basis - vergegenwärtigen wir uns die gestrige Demonstra
tion des Zugspersonals und ihre Begehren - auf alle· wei
tergehenden Forderungen verzichtet haben. Wenn wir 
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Wert darauf legen, dass die Gewerkschaften die von ihnen 
bisher erfolgreich ausgeübten Rollen der Ordnungsfunk
tion und Vermittlung auch in Zukunft wahrnehmen können, 
dürfen wir ihnen heute nicht In die Arme fallen. Der Scha
den stünde in gar keinem Verhältnis zum vermeintlichen 
Nutzen. 
Ich bitte Sie daher, bei Artikel 14 Absatz 1 dem Minder
heitsantrag I oder zumindest der Kommissionsmehrheit zu
zustimmen und den Minderheitsantrag II abzulehnen. 

BOrer, Berichterstatter: Darf ich vorerst nochmals zur 
Klarstellung folgendes festhalten: Der Antrag der Kommis
sionsmehrhert besteht aus folgendem: hier wird der erste 
Satz ·von Artikel 14 Absatz 1 vom Bundesrat übernommen, 
nämllch: «Der Arbeitnehmer hat Je Kalenderjahr Anspruch 
auf mindestens vier Wochen bezahlte Ferien•. Der zweite 
Satz entspricht dem Antrag der Minderheit II: «Dt,ser An
spruch erhöht sich auf fünf Wochen vom Beginn· des Ka
lenderjahres, in dem er das 50. Altersjahr vollendet•, und 
dann der Zusatz: « • • • und auf sechs Wochen auf Beginn 
des Kalenderjahres, In dem er das 60. Altersjahr vollen
det... Die Anträge der Kommissionsmehrheit und der An
trag der Minderheit II sind also In dem Sinne Identisch, als 
sie beide die Altersgrenze Im Gesetz verankert wissen 
wollen. Der Unterschied beruht darin, dass die Minder
heit II nur bis zur fünften Ferienwoche geht und die Mehr
heit auch die sechste Ferienwoche mit der Altersgrenze 
im Gesetz verankern will. Die Minderheit I auf der anderen 
Seite will sowohl die vierte, fünfte und sechste Ferienwo
che Im Gesetz verankern, hingegen die Altersgrenze, ab 
welcher die fünfte respektive die sechste Ferienwoche be
zogen werden darf, auf dem Verordnungsweg lösen. Das 
ist einfach die Situation. 
Nun· vorerst kurz zur Minderheit 1: Wir haben vom Bunde'S
rat die Absichtserklärung, dass er die fünfte Ferienwoche 
ab dem 50. Altersjahr und die sechste ab dem 60. Alters
jahr- gewähren will. Wir bringen dem Bundesrat diesbezüg
lich Vertrauen entgegen; die Kommissionsmehrheit glaubt 
aber, dass diese sehr fortschrlttliche Lösung dann doch 
einige Jahre andauern muss, hat doch eine Herabsetzung 
der· Altersgrenze weitgehende Folgen. Wenn wir schon Im 
bestehenden Gesetz die Arbeitszeit beispielsweise· in Ar
tikel 4 auf die Minute regeln (es heisst hier: «Die tägliche 
Arbeitszeit beträgt im Durchschnitt von 28 Tagen höch
stens 7 Stunden und 20 Minuten». Wir regeln Im Gesetz 
auch die. Pausen, beispielsweise in Artikel 7 Absatz 2: «Eine 
Pause soll mindestens 30 Minuten dauern» und so weiter), 
so glaubt die Kommissionsmehrheit, dass die Ferienrege
lung so wie die Festlegung der Altersgrenze mit ebenso 
grosser Berechtigung vom Gesetzgeber zu bestimmen Ist. 
Es Ist nicht so, wie hier erwähnt wurde, dass dies heute 
schon über den Verordnungsweg geregelt wurde. Arti
kel 14 Im bestehenden Gesetz lautet nämlich: «Der Arbeit
nehmer hat Je Kalenderjahr Anspruch auf drei Wochen 
bezahlte Ferien. Dieser Anspruch erhöht sich auf fünf Wo
chen vom Beginn des Kalenderjahres, in dem er das 
55. Altersjahr vollendet... Es Ist also heute schon im Ge
setz festgehalten. Nur die vier Ferienwochen, die nach 
den drei Wochen festgelegt wurden, können auf dem Ver
ordnungsweg geregelt werden. 
Wir glauben also, dass dies Im Gesetz verankert werden 
soll. Wenn Sie bedenken, dass beispielsweise bei den 
PTT~Betrleben - das wurde in der Budgetdebatte hier ge
sagt - die Personalzunahme mit der neuen Ferienrege
lung doch 500 Personen ausgemacht hat, dann sehen Sie 
doch, dass das etwas ist, das sicher vom Gesetzgeber ge
regelt werden müsste. 
Wir möchten Ihnen also empfehlen, in diesem Sinne der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 
Nun zur Minderheit II. Es wird hier verlangt, dass die 
sechste Ferienwoche nicht ins Gesetz aufzunehmen· sei. 
Die Kommissionsmehrheit ist der Auffassung, dass di& 
Bundesregelung, die ab 1983 doch nach diesem Vorschlag 
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auch in Kraft treten soll, voll übernommen werden sollte, 
damit eben nicht wieder Differenzen zwischen SBB, PTT 
und den anderen dem Gesetz unterstellten Betrieben ent
stehen. Vor allem aber rechtfertigt auch die spezielle 
Dienstleistung des Betriebspersonals in Verkehrsbetrie
ben aus arbeitsmedlzinlschen und auch aus Sicherheits
gründen, eine sechste Ferienwoche ab dem 60. Altersjahr 
im Gesetz zu verankern. 
Aus diesem Grunde empfehlen wir Ihnen, der Kommis
sionsmehrheit - auch mit Bezug auf die Minderheit II -
zuzustimmen. 

M. Gloor, rapporteur: Au cours de ses travaux, la com
misslon s'est sclnd6e en une majorite et deux mlnorites. 

. La majorite vous propose de fixer dans la lol les normes 
suivantes: quatre semalnes de vacances Jusqu'ä l'äge de 
50 ans, cinq semalnes de 50 ä 60 ans et slx semaines dllls 
60 ans. 
La minorite 1, dont Je fais partle et qui appuie le projet du 
Conseil federal, propose d'inscrlre dans la loi le principe 
selon lequef le travaifleur a droit a quatre semaines de va
cances au moins, mals de laisser au Conseil federal le 
soln de fixer par voie d'ordonnance l'äge donnant drolt ä 
la cinquleme, respectlvement fa sixl~me semaine de va
cances. 
La minorite II, representee par notre colllllgue M. Mess
mer, propose de fixer dans la loi les normes sulvantes: 
quatre semaines Jusqu'ä l'äge d_e 50 ans et cinq semaines 
des 50 ans. L'article 14, 1er alinea, aurait donc la te
neur suivante: «Le travaifleur a droit chaque annee civlle 
ä au molns quatre semaines de vacances payees. Ce droit 
est porte ä clnq semalnes ä partir du debut de l'annee ci
vlle dans laquelle lt a 50 ans revolus.» 
II seralt valn de reprendre la foule des arguments qui ont 
ete lnvoques ä cette trlbune ä l'appui ou ä l'encontre du 
projet qui nous est soumls. Je reviendrai neanmoins ä la 
declaration falte au cours du debat de la semaine der
niere par un des doyens de ce consell, notre excellent 
collegue et ami M. Wagner, de Säle-Campagne, quf parle 
en general de ce qu'il connart. Sa declaration m'a trappe. 
M. Wagner estlme qua le Conseil federal a fait et II faut le 
dire, en modiffant la loi federale sur le travall dans les en
treprlses de transports publics, une muvre extrAmement 
utiie, tout d'abord en s'efforc;:ant de concllier des intärAts 
absolument dlvergents, ensulte en essayant de reduire Je 
ne dlrai pas le fosse, mais la dlfference qui existe entre la 
situation du personnel de la Confederatlon et celie du 
personnel du secteur prlve concerne. 
Qu'en est-11 des consequences financieres des modifica
tions proposees? Le Conseil federal, qul traite d'une ma
niere tres complete cet aspect du projet dans son messa
ge, nous donne ä cet egard un certaln nombre d'assuran
ces qui sont de nature ä apaiser nos craintes. Ces modifl
cations ne compromettront pas la situation financiere des 
entreprises de transports prlves. Cependant, on peut dl
verger d'oplnion s'aglssant de la palx du travail. Certalns 
dlsent ne pas comprendre la patience dont falt preuve le 
monde du travali et, d'un autre cöte, j'ai entendu avec 
etonnement d'autres dlre II y a quelques Jours et encore 
auJourd'hui qu'on va deJä trop loin. dans ce domalne. 
A mon avis, le projet qul est soumis lt l'approbatlon des 
Chambres est fe frult d'un travail extrAmement bien fait, Je 
diral mäme: d'un travall fait tres honnätement, dans tous 
les sens du terme. En conplusion, au risque de passer 
pour un Janus ä deux tAtes, je vous lnvite, au nom de fa 
majorlte de la commlsslori, ä approuver la proposition de 
notre colfegue Schüfe et, au nom de fa minorite 1, dont Je 
fais partie, ä approuver las propositlons du Conseil fade
rat et ä repousser par consequent celle de la mlnorite II 
representee par notre collegue Messmer. 

Bundesrat Schlumpf: Die Differenzen zwischen Kommis
sionsmehrheit, Minderheit 1, Minderheit II und Bundesrat 
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- Identisch mit Minderheit 1 - sind formaler und materiel
ler Natur. Formal Ist die Frage, ob der Ferienanspruch -
soweit es um jährlich mehr als vier Wochen geht - Im Ge
setz oder neu In der Verordnung geregelt werden soll. 
Der Bundesrat beantragt Ihnen In Ueberelnstlmmung mit 
der Kommissionsminderheit 1, diese Regelung In die Ver-

. ordnung zu verweisen, aber den gesetzlichen Mindestan
spruch von vier Wochen im Gesetz zu verankern. Die Hin
weise der beiden Berichterstatter,. der Herren Bürer und 
Gloor - ich möchte Ihnen für Ihre sehr guten Ausführun
gen zu dieser Problematik danken, dass wir Im Arbeits
zeitgesetz andere Bestimmungen haben, die recht de
talHlert sind - treffen zu. Aber es wäre Jetzt nicht mög
lich, eine Totalrevision des Arbeitszeitgesetzes zu bewerk
stelligen, und derartige Unebimheiten könnten nur Im Zu
ge einer Totalrevision ausgeglichen werden. Die Rege
lungsdichte Innerhalb eines Rechtserlasses Ist eben in 
vielen Bereichen der Gesetzgebung längst nicht mehr ein
heitlich, und zwar, well im Laufe der Jahre und Jahrzehn
te immer wieder. durch Partlalrevlsionen Veränderungen 
vorgenommen wurden. 

Ich darf ein ganz anderes Beispiel zitieren, wohl das ein
drückllchste aus unserer Gesetzgebung, den Artikel 32bls 
der· Bundesverfassung: Da werden In 56 Zeilen -·verteilt· 
auf neun Absätze - minuziöse Regelungen aufgestellt, In 
Artikel 31quater aber In vier Zeilen eine andere Materie 
geregell Artikel 32bis spricht von gebrannten Wassern, 
von Enzlanwurzeln, Obstabfällen, Obstwein, Weinhefe und 
so weiter und widmet diesen Problemen 56 Zellen. Arti
kel 31quater der Bundesverfassung hat nur vier Zeilen und 
regelt darin das doch wohl ebenso wichtige schweizeri
sche Bankwesen. - Dies nicht Im Sinne einer Kritik an 
unserer Bundesverfassung, sondern um zu erklären, dass 
eben im Zuge von Partialrevlslonen die Regelungsdichte 
bei weitem keine einheitliche mehr Ist Nur deswegen, weil 
wir im · AZG daneben verschiedene Bestimmungen haben, 
die auf Gesetzesstufe recht detailliert geregelt sind, eine 
Neuregelung In Artikel 14bls Absatz 1 zu verneinen, sohle- -
ne mir nicht gerechtfertigt zu sein. 

Warum will der: Bundesrat diese Ferlenregelung. soweit 
sie vier Wochen übersteigt,.. In die Verordnung verweisen? 
Dies nicht In der Meinung - der Bundesrat hat gar keine 
solche Absicht -, die Schwellen von 50 Jahren für fünf 
Wochen oder 60 Jahren für sechs Wochen Ferien für die 
Arbeitnehmer In diesen Betrieben In nächster Zelt herab
zusetzen, sondern nur um den fetzt und früher gemachten 
Erfahrungen Rechnung zu tragen. Es Ist doch so, dass die 
Mitarbeiter In diesen Betrieben des öffentlichen Verkehrs, 
welche dem AZG. unterstellt sind, In bezug auf die Neu
regelung der Ferienansprüche um einige Jahre hinten 
nachhinken. Für· die Bundesbetriebe (SBB, PTT, Verwal
tung) wurde diese Regelung In zwei Schritten bereits ge
troffen; der zweite Ist auf 1. Januar 1981 vorgesehen. 

Ob das ein Vorprellen war - Herr Nationalrat Allenspach 
-, darüber zu sinnieren bringt heute wenig ein. Es Ist 
aber kein Vorprellen, weil das, was Jetzt beantragt wird, Ja 
nur ein Nachziehen Ist für vergleichbare Tatbestände. Es 
Ist· nicht einzusehen, weshalb die Mitarbeiter· der dem 

hältnlsse, Ausbildung, Beanspruchung; das alles Ist' In 
Rechnung zu stellen. Wenn man das berücksichtigt, Ist 
nicht einzusehen, weshalb die Mitarbeiter der SBB anders 
gestellt sein sollen als Jene der Privatbahnen. 
Worum geht es materiell? Einige Votanten haben darauf 
hingewiesen, es gehe nicht um so viel, nämlich um die 
sechste Ferienwoche vom 60. Altersjahr an. Nach vielen 
Jahrzehnten der Mitarbeit Im Dienste des öffentlichen Ver
kehrs (Ich glaube, man darf davon ausgehen„ dass ein 
grosser Teil dieser Bediensteten bei den SBB und der:, an
deren Verkehrsbetrieben schon Im Alter von 20 bis 30 
Jahren zu 'ihrem Arbeitgeber stossen und Ihm auch die 
Treue halten), also nach Jahrzehnten der Dienstleistung für 
den öffentlichen Verkehr und nur für die letzten fünf Jahre 
der beruflichen Aktivität soll eine auf die altersbedingte 
besondere Beanspruchung und damit verbundene Abnüt
zung Rücksicht nehmende zusätzliche Rekuperatlonszeit 
In Form der sechsten Ferienwoche eingeräumt werden. 
Ich bin der Meinung, dass diese sechste Ferienwoche bei 
weitem nicht eine Nettobelastung für den betreffenden Be
trieb darstelle, sondern dass die damit gewährte zusätzli
che Erholungszeit für die Mitarbeiter ab 60 Jahren durch 
eine entsprechend gesteigerte Leistungsfähigkeit wäh• 
rend der übrigen Arbeitswochen des Jahres zum Teil kom
pensiert wird. 
Ich möchte Sie bitten, dem Antrag des Bundesrates und 

- der Kommissionsminderheit I zuzustimmen, das helsst Ar
tikel 14 Absatz 1, das Minimum von vier Ferienwochen zu 
statuieren und die Schwellenbestlmmungen für die weite
ren Ferienwochen (ab 50 Jahren fünf Wochen und ab 60 
Jahren sechs Wochen) In die Verordnung zu verweisen. 

Le presldent: Nous allons passer au vote. Je vous propose -
de proceder de la maniere sulvante: nous opposerons, 
dans un premler vote, la proposltlon de la majorite rectl
flee, donc celle de la majorite de la commlsslon, a la ml
norite 11. et, dans un deuxieme · vote, le resultat a la mlno-

. rite 1. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A tltre prellmlnalre 
Für den Antrag der Mehrheit 79 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II 62 Stimmen 

Definitiv - Deflnltlvement 
For·den Antrag der Mehrheit 66 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 69 Stimmen 

Art 26" 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Arl27 Abs.1 - AZG unterstellten Unternehmen des öffentlichen Verkehrs 
in bezug auf Ihre Ferienansprüche, Ihre Ruhezeit anders 
gestellt sein sollen als die Mitarbeiter In den Bundesbe
trieben; Insbesondere bei den SBB. Sie haben doch die 
gleiche Funktion und tragen die gleiche Verantwortung. 
Ob über eine ·Schiene. einer Privatbahn gefahren wird oder 
Ober eine. Schiene der SBB: Was die Verantwortung, die 
Funktion, den Anspruch auf Sicherheit der Passagiere und 
der . transportierten Güter betrifft, sind es dieselben. Es 
liegt auch die gleiche Beanspruchung der Funktionäre 
vor. Da scheint mir eine unterschiedliche· Regelung der 
Ferienansprüche von der Sache her nicht gerer;htfertlgt 

, Antrag der Kommission 

Es · Ist auch zu bedenken, dass das Dienstverhältnis als 
Ganzes zu. würdigen Ist: Gestaltung der Arbeitszelt, frei
es . Wochenende, unregelmässlge Arbeitszelt, Lohnver-

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit (zurückgezogen) 
(Schüfe, Aubry, Graf, Harl, Messmer) 
Streichen(= Beibehalten des geltenden Textes) 

Art 27 aL 1 
Proposition de la commisslon 

Ma/orlte· 
Adherer au projet du Conseil federal 
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.Minorite ~retlree) 
(Schüle, Aubry, Graf, Harl, Messmer) 
Blffer ( = maintenir le texte actuel) 

Angenommen - Adopte 

Art. 27a 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Schüfe 

Abs. 2 (neu) 

Auf begründetes Gesuch hin und nach Anhören der Ver
treter der .Arbeitnehmer können die Aufsichtsbehörden Un
ternehmen gestatten, die Regelung gemäss Absatz 1 wäh
rend maximal drei weiteren Jahren anzuwenden. Voraus
setzung hlefur Ist der Nachweis, dass ein Unternehmen 
durch die Aenderung des Ferienanspruches gemäss Art(.,. 
kel 14 gezwungen wird, seinen Personalbestand zu erhö
hen. 

(Der Minderheitsantrag zu Art..27 Abs; 1 wird zurückgezo
.gen.) 

Art.27a 
Proposition de /a commisa/on 

· Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Schüfe 
Al. 2 (nouveau) 

Sur demande motlvee et apres avolr entendu las travall
leurs, las autorltes de surveillance peuvent autorlser une 
entreprlse a appllquer durant au maximu~ trols nouveiles 
annees le reglme .prevu au 1er allnea, a la condltlon toute
fols qua la modlflcatlon du drolr aux vacances prevue ä 
l'artlcle 14 · robllge effectlvement a accroitre son person
nel. 

(La propositlon de mlnorlte a rart. 27, 1er al., est retlree.) 

SchOle:- Herr Kollege Meier hat auf die Protesttagung des 
Zugspersonals von gestern hingewiesen und diese auf den 
Stress zurückgeführt, den er unter anderem mit der Fahr
plangebundenhelt Im öffentlichen Verkehr begründet 
hat 

Schon Im Eintreten habe Ich darauf hingewiesen, .dass wir 
Inskünftig zu differenzierteren Lösungen kommen müssen, 
die den· unterschiedlichen Betriebsstrukturen besser Rech
nung tragen und die auch Rücksicht darauf nehmen, ob 
Jemand eine Verwaltungsfunktion inne hat oder Tag und 
Nacht, werktags. und sonntags und bei jedem -Wetter, zum 
Beispiel In einem Rangierbahnhof, arbeiten muss. Der heu
tige «Tages-Anzeiger» hat nicht nur die Tagung des Zugs
personals zum Leitartikel gemacht; er berichtet eher zu
fällig aucö über ein anderes Unternehmen, das ebenfalls 
dem· Arbeitszeltgesetz unterstellt Ist. Dieser Artikel umfasst 
ebenfalls fast eine. ganze Zeitungsseite und trägt den Titel 
«Frühkurs 57b». Daraus sei die Einleitung zitiert, die den 
von Herrn Meier erwähnten Stress doch etwas relati
viert: «Frühkurs 57b. Die Zürlchsee-Schlffahrtsgesellschaft 
versieht täglich den Kursschiff-Verkehr zwischen den bei
den Ufern. Auch sonntags, auch Im Winter. Und auch dann„ 
wenn die Besatzung einen einsamen Frühdienst ohne Pas
sagiere ,schieben' muss.» 

Ich habe schon bei der Begründung des Eintretens erklärt, 
dass sich der Bund nicht vor den wirtschaftlichen Gege
benheiten verschllessen darf, wie sie im Sektor des öffent
lichen Verkehrs nun einmal bestehen. Nicht alle kon
zessionierten Unternehmen des öffentlichen Verkehrs sind 
mit einer Defizitgarantie ausgestattet. Diese müssen je-

. doch die durch Ferienverlängerung eintretenden Mehrbe-

lastungen selbst tragen. Es soll daher auf den Einzelfall 
Rücksicht genommen werden, so dass .die erste Etappe 
der Ferienneuregelung um drei Jahre verlängert werden 
kann. Diese Ihnen vorgeschlagene Lösung, die, im formel
len Sinne selbstverständlich, zusammen mit dem Bundes
amt für Verkehr erarbeitet worden Ist und die uns die 
Streichung von Absatz 1 In Artikel 27 ermöglicht hat, 
macht es einem Unternehmen nicht leicht, In den Genuss 
dieser neuen Uebergangsbestlmmung zu kommen. Es wird 
der konkrete Nachweis verlangt, dass ein Unternehmen 
durch die Erhöhung des Ferienanspruches gezwungen 
wird, seinen Personalbestand zu erhöhen. Bei der Einfüh
rung der 44-Stunden-Woche· Ist selnerzeU Im soeben gestri
chenen Artikel 27 Absatz 1 eine ähnliche Regelung getrof• 
fen · worden, die In der Folge praktisch nie angerufen wor
den Ist 

Dies spricht aber nicht gegen eine solche Uebergangsbe
stlmmung, sondern viel eher für das Verantwortungsbe
wusstsein und für die Zurückhaltung der betroffenen Un
ternehmen. Es gibt nun einmal viele kleine Verkehrsunter
nehmungen gerade im Bereiche der Touristikseilbahnen, 
wo die Frage «Ein Mann mehr oder weniger~ für die Wirt
schaftllchkelt eines Unternehmens ausschlaggebend sein 
kann. Diesem Aspekt soll hier Rechnung getragen werden. 
Der Bund unternimmt heute grosse Anstrengungen zur 
Förderung der Berggebiete. Wir müssen durch eine flexi
ble Gestaltung der neuen Arbeitszeltgesetzregelung si
cherstellen, dass wir diesem· Zlet ntcht diametral entge
genlaufen. 

Ich bitte Sie, den Absatz 2 von Artikel 27a (neu) gutzuheis
sen. Nach Ihren vorherigen Entscheiden hat dieser Zusatz 
an Bedeutung gewonnen. 

Mme Aubry: Je voudrals appuyer la proposltlon Schille car 
II me semble qu'il est du devolr de la Confederatlon de 
tenir compte d'une maniere imperative de certaines don
nees economlques. Relevons entre autres que toutes les 
entreprlses de transports publlcs qul sont concesslonnees 
he sont pas au beneflce d'une gatantle de deflclt Souvent 
alles dolvent supporter des charges supplementalres oc
caslonnees par ia prolongatlon des vacances. Par conse
quent, chaque cas partlculier devralt &tre tralte speclale
ment, ce qul permettralt de prolonger de trols ans le delal 
d'appllcation de la nouvelle reglementatlon reglssant les 
vacances. La soiutlon qul vous est proposee a ete etudiee 
avec l'Office federal des transports. Elle a aboutl, comme 
vous l'a dit M. Schüle, ä la suppression de l'allnea 1 de 
l'artlcle 27, mals pour tout autant, ne pennet pas aux en
treprises de proflter plus facilement de cette nouvelle dls
position transltoire. Eiles dolvent presenter quand m&me 
la preuve concrete qu'll est Indispensable d'accroitre leur. 
personnel supplementalre, cecl en ralson de l'augmenta
tlon de la duree des vacances. Une reglementatlon sem
blable avalt d'aiileurs dejä ete prevue iors de l'lntroduc
tion de la semalne de 44 heures. Or on salt qu'elle n'a 
jamais ete appllquee nl utllisee. Ce n'est certalnement pas 
une raison aujourd'hut pour ecarter cette dlsposltlon tran
sitoire. Elle en appellera plutöt au sens algu des respon
sabllites de ia part de l'entreprlse, eile obilgera a une cer
taine retenue. 

II existe de nombreuses petltes entreprises de transports 
&t je songe aux chemlns de fer a cremaillere, aux telephe
riques qul touchent les regions touristlques, de m&me qua 
les transports automobiles postales · qul touchent des re
g(ons parfols excentrlques. Pour ces petltes entreprlses, le 
fait d'employer un homme de plus ou de molns peut avoir 
des repercusslons et des consequences dans la rentabiiite 
de celles-cl. Ne les oubllons pas au proflt des grandes, 
car alles touchent des reglons souvent defavorlsees ou 
alors apportent ieur contrlbutlon au tourlsme. Une regie
mentatlon trop strlcte, peu flexible, las mettrait dans une 
situation dlfflclle. C'est pourquoi, je vous demande d'ac
cepter la proposltion de M. Schüfe. 
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Renschler: Der Antrag Schille Ist als Uebergangsbestim
mung zur Uebergangsbestlmmung zu qualifizieren. Mit 
Rücksicht gerade auf · Unternehmen des öffentlichen Ver
kehrs; die Mühe haben könnten, die neue Ferienregelung 
in einem Schritt zu verwlrkllchen, Ist In Artikel 27a das 
Vorgehen bereits In zwei Etappen festgeschrieben. Zur 
Erfüllung der zweiten Stufe Ist eine Frist von zwei Jahren 
eingeräumt. Es besteht also keine Notwendigkeit, darüber· 
hinaus noch Ausnahmen während weiterer drei Jahre -
Insgesamt also praktisch filnf Jahre - zu gestatten. Dies ist 
um so- weniger notwendig, als die Argumente des Schwei
zerischen Verbandes der Seilbahnunternehmungen (SVS) 
keineswegs stichhaltig sind. Um diese Argumente handelt 
es sich nämlich. Sowohl Herr Schüfe wie auch Frau Aubry 
haben schön brav die Argumente das SVS übernommen 
und hier vorgetragen. 
Der SVS hat In einem Protestschreiben vom 9. Januar 1980 
an den Vorsteher dei. Eidgenössischen Verkehrs- und 
Energlewirtschaftsdapartementes behauptet, dass 40 Pro
zent der Seilbahnen defizitär seien. Die vorgeschlagene 
Kompromisslösung bei der Ferienregelung - so wurde ar
gumentiert - erhöhe· die Defizitanfälligkeit. In diesem Pro
tei.tschreiben wird aber nicht begründet, weshalb einige 
Seilbahnen defizitär sind, während andere (immerhin ja 
die Mehrheit 60 Prozent) offensichtlich feste Gewinne aus
schütten können. Es Ist doch wohl auch anzunehmen, 
dass einige Seilbahnen defizitär sind, weil Fehlplanungen 
vorliegen oder. weil Missmanagement der Grund für die 
Defizite sein können. Die Gründe zählen aber offenbar 
beim SVS nicht Allfällige Defizite sollen einfach auf den 
Buckel des Personals überwälzt werden, getreu der Devi
se: Die Gewinne sind privatisiert; die Verluste werden so
zlallslert 
Es besteht kein Zweifel, dass Unterschiede Im Betrieb 
zwischen einem kommunalen Verkehrsunternehmen und 
einer Sellbahn bestehen. Ausgesprochene touristische Un
ternehmen sind von der Saison und vom Wetter stark ab
hängig. Deswegen können aber die Zelten der blassen 
Betriebsbereitschaft dennoch nicht als Ferien angerechnet 
werden; wie dies die Seilbahnen offenbar gerne möchten 
und auch In Ihrem Schreiben an· den Bundesrat durchblik
ken llessen~ Der SVS und auch Herr Schüfe und Madame 

· Aubry als· dessen: Wortführer scheinen ferner vergessen 
zu haben, dass den Seilbahnen bereits wesentliche Aus
nahmen· gewährt werden und diese «Berücksichtigung aus
sergewöhnllcher Verhältnisse„ sogar von der Vorschrift 
über die Höchstarbeitszelt und von der Zuteilung von Ru-.
hesonntagen abweichen kann. Die- Höchstarbeitszelt, die 
überschritten werden kann, Ist welss Gott nicht tief ange
setzt Sie beträgt gegenwärtig nämlich 46 Stunden Innert 
sieben aufeinanderfolgenden Arbeitstagen. Was· die Ruhe
sonntage anbetrifft; die nach· Gesetz gewährt werden müs
sen, wov.on bei extremen Verhältnissen auch. abgewichen 
werden kann, Ist vorgesehen,. dass Im Kalendermonat min
destens vier Ruhetage;' davon· ein Sonntag, gewährt wer
den sollen, Auch hier wäre also noch eine Abweichung. 
zuungunsten der Arbeitnehmer möglich. 
An · den Haaren· herbeigezogen Ist die Argumentation; die· 
neue Ferienregelung. führe zum Leli.tungsabbau und zum
glelchzeltlgeA · Abbau von Arbeitsplätzen. Auch das wurde 
Im Protestbrief behauptet. Wohl keine anderen Unterneh
men, als solche mit stark personalen ·Schwankungen und 
regelmässfg wiederkehrenden sogenannten toten Zeiten 
können den erhöhten Ferienanspruch des Personals- bes
ser und auch kostengünstiger verkraften als eben gerade 
dle .. Seilbahnen; 
Lachhaft Ist die Behauptung des. SVS, sein Personat habe, 
gar keine Ferienforderungen gestellt; somit seien die· Per
sonalverbände nicht- berechtigt, solche Forderungen gel
tend zu machen. Dazu Ist folgendes zu sagen: 

· 1; Es Ist bekannt, dass In abgelegenen Berggegenden für 
viele bei Seilbahnen beschäftigte Arbeitnehmer keine al
ternativen Arbeitsplätze· vorhanden sind. Diese Situation 
zwingt sie zur Subordination~ Sie können es sich nicht 

leisten, Forderungen zu 'stellen, die unter Umständen statt 
zu besseren Arbeitsverhältnissen zu Entlassungen füh
ren. 
2. (Ich muss es wiederholen): Nach der vom Bundesrat 
umschriebenen Zielsetzung soll das Arbeitszeitgesetz ne
ben Mindestvorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer und 
zur Wahrung der Betriebssicherheit auch Vorschriften ent
halten, die ihren Ursprung vor allem Im Fahlen von Ge
samtarbeitsverträgen Im Sektor des öffentlichen Verkehrs 
haben. Deshalb gibt es ja auch die paritätische, aus Ar
beitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammengesetzte . 
Arbeitszeltkommission. Die Personalvertreter sind somit le
gitimiert; Forderungen zugunsten des Personals zu stellen, 
und zwar für den gesamten Geltungsbereich des Arbeits
zeltgesetzes. Regionale und andere Besonderheiten kön
nen nicht in dem Mass berücksichtigt werden, wie es ent
sprechende Gesamtarbeitsverträge möglich· machen wür
den. Aber bis jetzt haben die Vertreter des SVS noch nicht 
Anstalten getroffen, dass Gesamtarbeitsverträge abge
schlossen werden sollten. Wenn sie also differenzierte Re
gelungen, die im Gesetz in dem Mass nicht möglich sind, 
wollen, dann können die Arbeitgeber Gesamtverträge an
regen. Wir von selten des Personals werden sicher darauf 
eintreten. 
Ich bitte Sie, den Antrag Schüfe zur Uebergangsbestlm
mung abzulehnen. 

Bllrer, Berichterstatter: Der Antrag In dieser Form, wie ihn· 
Herr Schüfe jetzt vorgebracht hat, lag der Kommission 
nicht vor. Wir konnten in der Kommission deshalb darüber 
nicht beschllessen. 
Herr Schüfe möchte es den Unternehmen, die Schwierig-
kelten haben, die neue Ferienregelung einzuführen - eben 
vor allem Kleinunternehmen, Seilbahnen und so weiter - · 
ermöglichen, eine nochmalige Fristverlängerung von maxi
mal drei Jahren auf begründetes Gesuch hin zu· erreichen. 
Das Anliegen ist an und für sich verständlich. Einen ähnli
chen Artikel, eben Artikel 27, der eine ähnliche Lösung 
vorsah, haben wir soeben gestrichen. Nur war dort die 
Dauer nicht befristet bezQglich. einer eventuellen Verlänge
rung. Ich nehme an, dass die. Kommissionsmehrheit, die 
seinerzeit Artikel 271 gestrichen · hat, auch bei diesem Arti
kel wahrscheinllch eher skeptisch ist. Es Ist immerhin fest
zuhalten, dass es sich nur um eine befristete Lösung han
delt, so dass Ich meinerseits nicht mit Bestimmtheit sagen 
kann, wie die Kommission hier entschieden hätte; Es ist in 
diesem Zusammenhang aber, wie es vorhin Herr Rensch
ler getan hat, sicher darauf hinzuweisen, dass für die 
Seilbahnen bestimmte Regelungen gelten. Artikel 30 der 
bemehenden Verordnung hält mit· Bezug auf die Seilbah
nen fest: «Für- Arbeitnehmer der Standseilbahnen und 
Luftseilbahnen sind zur. Berücksichtigung aussergewöhnll
cher Verhältnisse Ausnahmen voi:i den· Vorschriften des 
Gesetzes über die Höchstarbeitszelt zulässig ... 

Persönlich glaube Ich deshalb, dass dieser Frfstverlänge
rungsartikel nicht sehr häufig angerufen wird. Die gleiche 
Erfahrung haben wir, wie es auch erwähnt worden ist, mit 
dem Artikel 27 Absatz- 1 gemacht, so· dass diesem Artikel 
bestimmt keine ausschlaggebende Bedeutung zuzumessen 
ist Meinerseits wäre ich persönlich bereit, diese Konzes
sion einzugehen und diesem. Artikel, der sicher nicht viel 
Weltbewegendes enthält, Im Zeichen der kleinen Unter
nehmen doch zuzustimmen. - Das ist meine persönllche 
Meinung; die Kommission hat darüber nicht beschlos
sen; 

M,._Gloor; rapporteur: Les quelques phrases qua vlent de 
prononcer le. presldent de la commlsslon me permettront 
d'atre extramement bref, et je tlens ä dlre que j'abonde 
dans ce qu'il vient de nous dlre. J'ai ete tres Interesse par 
l'lnterventlon de Mme Aubry. Son .souci est du raste celul 
de tous les membres de la commission. Je ne voudrais pas
qu'orr oppose les membres de la· commlsslon preoccupes 
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du secteur prlve d'une part et las populatlons de monta
gne d'autre part. Je voudrais repeter que vraiment - on en 
a longuement dlscute en commisslon et avec une totale 
franchise - ce que le Conseil federal nous soumet auJour
d'hul est le frult d'un compromls - que cela plaise ou ne 
plalse pas - et qua tous ces problemes ont ete abordes 
de manlere ä eviter, sl posslble, cette dlfference entre le 
personnel federal d'une part et le personnel du secteur 
prlve de l'autre. 
M. Schüfe dlt a l'artlcle 27a, 2e allnea nouveau: «Sur de
mande motlvee et apres avolr entendu les travallleurs, 
les autorltes de survelllance. peuvent autorlser une en
treprlse ä appllquer durant au maxlmum trois nouvelles 
annees le regime prew au 1er allnea, a la conditlon toute
fols qua la modlflcatlon du droit aux vacances prewe ä 
l'artlcle 14 l'obllge effectivement a accroitre son person
nel.» Ces mots de «trois nouvelles annees» me paralssent 
exträinement dangereux; la sltuatlon peut tout a coup se 
retoumer et prendre les autorltes au depourvu. 

Pour terinlner, j'almerals vous lnvlter, au nom d'une partie 
de la commission - Je ne puis pas vous dire sl c'est une 
maJorlte ou une minorlte pulsque la commission n'a pas pu 
dellberer, cette propositlon de M. Schüfe etant venue apres -
coup - a adopter l'artlcle 27a nouveau tel qu'il est enonce 
dans le message du Conseil federal. 

Bundesrat Schlumpf: Der Artikel 27a, wie er vom Bundes
rat vorgeschlagen wird, will bereits Rücksicht nehmen auf 
die kleineren Unternehmungen, die aus der Anpassung 
gewisse Schwierigkeiten zu gewärtigen haben. Der Unter
schied zum Zusatz-Uebergangsantrag von Nationalrat 
Schüfe Ist begrenzt. Er bezieht sich nur auf folgende Posi
tionen: Nach der Uebergangsbestlmmung, wie sie der 
Bundesrat vorschlägt - diese würde Ja bleiben, und der 
Antrag Schüfe käme als Absatz 2 hinzu -, haben bereits 
·die DrelssigJährlgen Anspruch auf vier Wochen Ferien. 
Nach dem Antrag Schüfe wäre es möglich, die 30- bis 40-
Jährlgen unter dem Regime von drei Wochen Ferien zu 
belassen. 
Die zweite Ergänzung wäre die folgende: Nach dem Antrag 
des Bundesrates für die Uebergangsbestlmmung tritt der 
Anspruch auf fünf Wochen Ferien mit dem fünfzigsten Al
tersjahr ein, während nach dem Antrag Schüfe die gelten
de Regelung, nämf'l,eh fünf Wochen Ferien, erst vom fünf
undfünfzigsten Altersjahr an, noch für die dreijährige 
Uebergangsfrlst beibehalten werden könnte. Der Anspruch 
auf fünf Wochen Ferien könnte dann Je nach Untemeh.,. 
mung, wenn eine Härte nachgewiesen würde, um fünf Jah
re hinausgeschoben werden. Das sind die beiden Un
terschiede. 
Im Hinblick auf die vom Bundesrat beantragte Ueber
gangsbestlmmung glauben wir, auf eine Hi!,rteklausel, wie 
sie dem Antrag Schüfe zugrunde llegt, verzichten zu kön
nen. 
Zu beachten ist schllessllch noch ein weiterer Unter
schied. Die Härteklausel Schüfe würde für drei Jahre gel
ten, das Uebergangsreglme gemäss Entwurf dagegen nur 
für zwei Jahre. Ich teile die Auffassung des Kommissions
präsidenten, Nationalrat Bürer, dass dem Antrag Schüfe In 
der Praxis keine grosse Tragweite zukommen wird. Beach
ten Sie auch, dass wir Flexlbilltätsnormen bereits In den 
Artikeln 29 ff der Verordnung haben. Der Bundesrat wird 
bei der bisherigen Praxis bleiben und Insbesondere den 
mehrfach erwähnten touristischen Verkehrsanlagen auch 
weiterhin eine ihren besonderen betrieblichen Verhältnis
sen entsprechende Freizeltregelung zugestehen, zum Bel
spiet eine unterschiedliche Schichtung, eine nach saiso
nalen Gegebenheiten ausgerichtete Aufteilung der Ferien
und Ruhetagsansprüche. An dieser Flexibilität gedenkt der 
Bundesrat nichts zu ändern. Aus diesem Grunde erscheint 
es mir richtig zu sein, auf den Zusatzantrag Schüfe zu 
verzichten und es bei der Regelung gemäss Botschaft be
wenden zu lassen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Schille 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au proJet du Conseil fedeiral 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur rensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

58 Stimmen 
74 Stimmen 

108 Stimmen 
7 Stimmen 
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Arbeitszeltgesetz. Änderung 
Lol sur la duree du travall. Modlflcatlon 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 20. August 1980 (BBI III, 41n 
Message et projet de lol du 20 aout 1980 (FF III, 413) 

Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 1980 
Oeclslon du Conseil national du 15 decembre 1980 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de Ja commlsslon 
Entrer en matiere 

M. Meylan,. rapporteur: L'objet qui nous est soumis 
conceme la duree du lravall dans les entreprises des PTT, 
des CFF ainsl qua dans diverses autres entreprises conces
sionnalres, dont vous avez la liste dans le rapport. La com
mlssion qul a {dudle ce projet a formule trols objectlons au 
message du Conseil federal. Taut d'abord, un de nos 
collegues a estime que la lol actuelle posait des normes 
minimales et qua l'on pouvait tres bien par des contrats col
lectlfs aller plus loin que ce que prevoit la lol; il n'etalt pas 
necessaire de modlfler la lol pour cette seule raison. 
Deuxlemement, un autre collegue a constate, pour le 
regretter, qu'il s'aglssait lcl d'amellorer les conditlons de 
travail des fonctlonnalres des CFF et des PTT apres que le 
Conseil fedei"al eut lui-meme, par sa propre decision, 
decide d'augmenter les vacances pour le personnel federal 
dependant dlrectement de lul, sans en- avoir refere aux 
autorites cantonales, au moins pour preavis. 
Troisiemement, certalns collegues se sont demande si le 
seul falt d'introduire six semalnes. meme ä titre eventual, 
dans une lol, n'allalt pas trop loin, notamment pai rapport 
aux condltlons de travall existant dans !'Industrie privee. 
Enfln, on a releve qu'entre les CFF et les chemlns de fer 
prives, il existait des condltions de travall fort differentes, 
de sorte qu'II pouvait etre dangereux d'appllquer les memes 
normes a toutes les entreprises qui. n'etaient pas toutes de 
meme nature. Volla les objectlons qui ont ete faites a la loi 
qul vous est proposee. 

Toutefols la commlsslon a declde de sulvre les propositions 
du Conseil federal pour ies raisons que je resumeral maln
tenant. La premiere, c' est que ie texte qui rious est propose ne 
fait que sanctlonner, en falt, le resultat de nombreuses 
et longues deliberatlons entre partenaires soclaux. II a fallu
longtemps pour qua des employeurs et des employes et 
leurs representants reussissent a se mettre d'accord. De 
l'avis de la commlsslon, il n'est pas utlle que, sauf neces
slte, le leglslateur vienne remettre en cause ce que les par
tenalres soclaux ont reussl ensemble a construire. 
Deuxlemement, la commission a pris acte que le Conseil 
federal, par la voix de son representant, regrettait effective
ment d'avoir pris dans ce domaine des mesures sans pren
dre l'avis des cantons, qui, par repercussion auraient pu 
interroger les communes. Nous avons pris note qu'a l'ave
nir, cette procedure ne sera plus suivie. 
Ensuite, nous avons considere que, dans l'epoque ou nous 
vivons, .les collectlvites publlques, non seutement la_ 
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Confederatfon mals aussl fes cantons et las communes, 
n'ont souvent pas d'argent pour satlsfalre des revendica
tlons pecunlaires des fonctlonnalres qui, objectivement, 
sont justifiees. II arrive souvent a tous les niveaux, com
munes, cantons, Confederation, qu'on pulsse trouver un 
accord, une espece de compensatlon, en ne versant pas de 
l'argent au corps des fonctfonnaires mals en donnant 
d'autres satlsfactfons, notamment en augmentant le nom
bre de Jours de vacances. Nous avons constate que, 
contralrement a nous, la Jeune generation ne pense pas 
que re bonheur soit essentlellement fonde sur un travall 
intensif. Les jeunes com;:oivent la vle autrement et desirent 
consacrer a des loisirs, qui d'ailleurs peuvent etre enrichis
sants, plus de temps que nous l'avons falt nous-memes. 
Enfln, nous avons note que le Conseil federal nous propo
salt de regler des modifications ulterieures de cette nature 
par. voie d'ordonnances. II nous a paru" qu'il etalt judlcleux 
d'utlliser cette procedure; il n'v a pas lleu de mobiliser 
!'Assemblee federale toutes las fois qu'il s'agit de changer 
un Jour ou deux de vacances dans les entreprises visees. 
Le Conseil national a suivl le Conseil federal dans ses pro
positlons, sauf sur un point tout a falt mineur. Vous avez 
re9u le texte d'une modlficatlon proposee a l'artlcle 'Zl nou
veau; II s'aglt d'une dlsposltlon transitoire qui donne une 
plus grande latltude d'adaptatlon, dans certaines condi
tlons, a certalnes entreprlses. Deux commissaires se sont 
opposes a cette modificatlon voulue par le Conseil national, 
mals comme ils renoncent a soutenlr leur positlon, cela per
met a votre commission d'appuyer, dans son ensemble, las 
proposltlons telles qu'elles sont issues des debats du 
Conseil national, c'est-ä-dlre le texte du Conseil federal 
avec un amendement a f'article 27a, 2& allnea, propose par 
le Conseil national. 

Stuckt: Mit der heutigen Änderung des Arbeitszeitgesetzes 
soll ermöglicht werden, dass die Arb&itnehmer der konzes
sionierten Verkehrsunternehmungen In den Genuss der 
gleichen Ruhetags- und Ferienregelung kommen sollen wie 
die Arbeitnehmer des Bundes, der PTT- und SBB-Betrlebe. 
Eine Ausebnung der jetzt bestehenden Unterschiede kann 
zweifellos e>egründet und befürwortet werden. Man kann 
auch sagen, dass für die betroffene Arbeitnehmergruppe 
etwas mit dieser Gesetzesänderung nachvollzogen wird, 
was für den weitaus grösseren Harst der Bundesbedienste
ten aufgrund eines Bundesratsbeschlusses bereits gilt. 
Soweit so gut. 
Wir werden auch für Eintreten stimmen und in der Detailbe
ratung den Mehrheitsanträgen der Kommission beipflich
ten. Allerdings tun wir dies nicht mit sonderlicher Begeiste
rung, zum einen, weil der Entscheid quasi durch den Bun
desrat durch den bereits früher erfolgten Beschluss für das 
Bundespersonal vorwegg!:'nommen wurde und demzufolge 
heute keine echte und freie Entscheidungsmöglichkeit 
mehr bleibt, zum anderen, um uns dem Vorwurf nicht aus
zusetzen, einer Arbeitnehmergruppe im Bereich des öffent
lichen Verkehrs schlechtere Randbedingungen zuzumuten. 
Zum zweiten legen wir deshalb eine gewisse kritische 
Zurückhaltung bei der Beurteilung dieser Gesetzesände
rung an den Tag, weil nun zwischen den erwähnten Arbeit
nehmergruppen -wohl eine Unebenheit beseitigt werden 
kann, aber andererseits neue Unebenheiten entstehen 
gegenüber den Arbeitnehmern In den Kantonen, Städten 
und Gemeinden. Hier entstehen dann neue Differenzen zwi
schen den Arbeitnehmern auf den unteren Stufen, sei es 
vls-a-vls den kommunalen oder regionalen Verkehrsbetrie
ben oder aber gegenübe~ den von den Kantonen und . 
Gemeinden teilweise markant mitsubventlonierten Ver
kehrsunternehmen. Man wird ·sich im klaren sein müssen, 
auch sie - also die Kantone und Gemeinden - werden im 
Verlaufe der Zelt zum Nachziehen gezwungen sein, ganz 
abgesehen davon, dass auch gegenüber der Privatwirt
schaft und ihren Gesamtarbeitsverträgen einiges Ins Rut
schen gerät. 
Es bleibt deshalb zu wünschen, dass der Bundesrat vor 
künftigen Entscheidungen im Personalbereich - und dies 
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richtet sich vor allem an die Adresse des Chefs des Finanz
departementes - sich wieder vermehrt um die KoerdinaJlon 
mit den Kantonen bemüht und diese Koordination sucht;·· ·· 
wie sie in früheren Jahren doch recht gut gespielt hat, und 
dass vor allem nicht sektoriell In personalpolltlschen Berei
chen Entscheidungen getroffen werden, wie in diesem 
abgegrenzten Bereich der Ruhetage und der Ferien, son
dern dass man das in den Gesamtzusammenhang stellt, 
zum Beispiel auch mit dem Problem der wöchentlichen 
Arbeitszeit und den Reallohnbegehren. Wir werden ja näch
stens Gelegenheit haben, im Zusammenhang mit den Real
lohnanträgen des Bundesrates, mit einem dieser Problem
kreise konfrontiert zu werden. 
Zusammenfassend, abschliessend: Wir stimmen für Eintre
ten, wir wünschen aber auf das bestimmteste, dass der ver
tikalen Koordination künftig wieder bessere Beachtung 
geschenkt· wird und die einzelnen personalpolitischen Ent
scheidungen in den Gesamtzusammenhang gestellt wer
den. 

cavelty: Die heutige Anpassung, so wie sie von meinen bei
den Vorrednern geschildert wurde, bezweckt den Schutz 
des Afbeltnehmers und gleichzeitig die Gewährleistung der 

• Betriebssicherheit, so wie sie bei den SBB und den PTT 
bereits geregelt sind. Unter diesem Aspekt scheint es mir 
selbstverständlich, dass die Mitarbeiter einer Privatbahn, 
wie zum Beispiel der Rhätischen Bahn, gleich behandelt 
werden sollen wie jene der SBB. Hingegen habe ich mich 
gefragt, ob es richtig sei, dass auch Angestellte einer Touri
stikbahn unter die gleiche Regelung fallen. Diese Frage 
wäre allerdings vor allem bei einer Totalrevision des 
Arbeitszeitgesetzes aktuell, darf aber hier doch auch 
gestreift werden. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich zu einer 
Bejahung der Frage gekommen, und zwar aus materiellen 
und formellen Gründen. Die Unterstellung des Seilbahnper
sonals rechtfertigt sich materiell aus dem gleichen Schutz
und Sicherheitsbedürfnis wie jene des SBB-Personals. Das 
Personal der Tourlstlkbahr:,en untersf'eht zu Stosszelten 
grossem Leistungsdruck, der jenem bei einer Eisenbahn 
nicht nachsteht. Dazu kommen bei den Touristikbahnen oft 
missliche klimatische Verhältnisse. Die Meinung, dieses 
Personal könne in der verkehrsarmen Zeit ausspannen und . 
Kräfte sammeln, ist nicht immer richtig; denn oft wird die
ses Personal dann für Wartungs- und Unterhaltsarbeiten 
eingesetzt. 
Mit der nötigen Flexibilität angewendet, lässt sich deshalb 
eine Unterstellung der Touristikbahnen unter das Arbeits
zeitgesetz rechtfertigen. Damit komme ich zum formellen 
Grund für die Unterstellung, nämlich zur Flexibilität der heu
tigen Lösung. Wäre das Seilbahnpersonal nicht dem 
Arbeitszeitgesetz unterstellt, so unterstünde es dem allge
meinen · Arbeitsgesetz. Die gegenwärtige Ausgestaltung 
des Arbeitszeitgesetzes und vor allem der entsprechenden 
Verordnung bietet für die etwas atypischen Betriebe wie 
eben für Touristikbahnen, die bekanntlich nach der Sonne 
und dem Schnee gehen, bedeutend flexiblere Lösungen als 
das allgemeine Arbeitsgesetz. So kann gemäss Artikel 30 
der Verordnung die Höchstarbeitszeit von 63 Wochenstun
den überschritten werden, und es sind auch Ausnahmen für 
die Zuteilung von Ruhesonntagen vorgesehen. Es sind fer
ner lediglich 20 Ruhesonntage bei Luftseilbahnen und 
sogar nur 12 Ruhesonntage bei Automobilunternehmen zur 
Pflicht erklärt. Es besteht keine Pflicht zur 5-Tage-Woche 
oder zu wöchentlich mindestens anderthalb Ruhetagen, wie 
es das allgemeine Arbeitsgesetz vorsieht. Es besteht auch 
keine Vorschrift für eine zusätzliche Abgeltung von Sonn
tagsdienst, und schliesslich besteht auch keine Bewilli
gungspflicht für Überzeitarbeit. Wie Bundesrat Schlumpf in 
der Kommission erklärte, ist der Bundesrat gewillt, diese 
Ausnahmeregelungen auch für die Zukunft beizubehalten. 
Im gegenwärtigen Stadium genügt diese Erklärung. Zuhan
den einer späteren allfälligen Totalrevison des Arbeitszeit
gesetzes muss der Vorbehalt angebracht werden, dass 
diese Ausnahmeregelungen von der bundesrätlichen Ver
ordnung möglicherweise ins Gesetz transferiert werden. 



Ich komme zum Schluss. Es liegt heute nicht nur im Inter
esse des Personals, sondern auch der entsprechenden 
Unternehmungen, bei der gegenwärtigen Unterstellung zu 
bleiben und die Vorlage im vorgeschlagenen Sinne zu ver
abschieden. Ich stimme für Eintreten. 

Bundesrat Schlumpf: Nachdem Eintreten unbestritten ist, 
kann ich mich kurz fassen, Ständerat Meylan für die Präsen
tation der Vorlage danken sowie Ständerat Stucki sagen, 
dass ich für die Notwendigkeit einer Koordination zwischen 
Bund und Kantonen durchaus Verständnis habe und es als 
richtig erachte, dass man dem alle Aufmerksamkeit 
schenkt. Ständerat Cavelty möchte ich bestätigen, dass wir 
auch nach dieser Teilrevision des Arbeitszeitgesetzes es 
bei Artikel 29 ff. der bisherigen Verordnung und der flexi
blen Handhabung dieser Bestimmungen belassen werden. 
Diese Flexibilität besteht darin, dass die Schichtung der 
Arbeitszeit - die Verlagerung der Ruhetage auf die einzel
nen Wochentage und Monate - bei den Touristikbahnen 
nach Massgabe der saisonalen und der Witterungsgege
benheiten vorgenommen werden kann. Es wird dabei blei
ben. Wir denken nicht daran, hier Änderungen vorzuneh
men, weil das ja von der Natur der Sache her geboten ist. 
Ich bitte Sie namens des Bundesrates ebenfalls um Eintre
ten und Zustimmung zu den vorgesehenen Regelungen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung - Discussion par articles 

Tltel und Ingress, Zlff. I, II 
Antrag.der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, eh. 1, II 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für die Annahme des Gesetzentwurfes 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

36Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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